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Das Organisationsproblem 
der Riesenstadt. 

Den Anlaß zu der nachfolgenden Betrachtung gibt der kürz
lich von der Preußischen Staatsregierung eingebrachte "Gesetzent
wurf über die Bildung einer Stadt GrQß-Berlin". Im § 1 dieses Ge
setzentwurfs ist gesagt, daß acht näher aufgeführte Stadtgemeinden, 
55 Landgemeinden und 23 Gutsbezirke eine "einheitliche Stadt
gemeind,e" runter dem Namen "GrQß-Be,rlin" bHden sol:Ien. An die 
Stel'le einer Vielheit verschieden grQßer und verschdeden Qrg.ani
sierter Verwaltungskörper soll für 4 MilliQnen Menschen ,auf einem 
Gebiet VQn 756 qkm eine Verwaltungse,inheit treten, eine Riesenstadt. 

Zu ,diesem großen und kiilID angeJ.e.gten Plane wird der 
PQ1itiker t8;lliS den verschiedensten Gründen SteNung nehmen können, 
den Verwaltungsjuristen interes,siert VQr allem die Frage, wie die 
Organisation einer solchen Riesenstadt gedacht worden ist. 

Man muß sich einmal ganz unabhängig von einem in ooncreto 
vorliegenden Gesetzestext und von aller historischer Entwicklung, 
die zu einem kQmmunalen Zusammenschluß eines SQ grQßen Gebiets 
geführ.t hat, das Problem vorstellen, um zu erkennen, wie grQß und 
wie schwiedg EltS ist. Dann wird man für eine kritische Betrachtung 
der unter den gegebenen Verhältnissen möglichen Lösungen erst 
den rechten Abstand gewinnen. 

Die Aufgaben, die die Erfüllung der Gemeinzwecke einer 
solchen Riesenstadt stellt, sind im allgemeinen so bekannt, daß 
hier ~mf ihre Erörterung im einzelnen verzichtet we,rden kann. Sie 
sind zum Teil auch in der Begründung des Entwurfs angeführt. Wie 
a,ber ist die beste V,erw,altungsform zu ihrer Lösung zu finden? 
Dies ist verhältnismäßig einfach, wenn man bei der Lösung des 
Verwaltungsrproblems ~edi.glich von dem Gedanken ausgeht, für die 
Erfüllung der einzelnen Gemeindezwecke möglichst. geeignete 
Menschen zu finden, diese so zusammenarbeiten zu lassen, daß sie an 
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die für sie passendste St,elle gesetzt werden und mögLichst unbe
hindert durch einander dort wirken können und doch die Einheit 
der Verw.aUung gewahrt wird, das sei die g,anze Hexerei. Das 
Ideal ist dann eine technisch möglichst gut v{)l'gebildete Beamten
schaft, Arbeitsteilung, Hierarchie, Zentralisation. Mit dieser Maxime 
alLein liäßt sich indessen unserer Ansiieht nach ein modernes Ge
meinwesen nicht mehr gut verwalten. Das v.orher erwähnte Prinzip 
ist zu fürmal nur aus dem Verwaltungsz,weck abgeleitet. Es, scheint 
geradezu vergessen zu sein, daß die Verwaltung d{)ch nicht nur ihrer 
selbst, ihres abstrakten Prinzips wegen da ist, sondern um der 
Menschen wiHen, deren Gemeinzweckedurch sie erfüllt werden 
sollen. Die Menschen sind zu sehr nur als Objekte der Verwaltung 
gesehen, während das Problem heutzutag,e zu einem großen Teile 
darin besteht, Subjekte und Objekte der Verwaltung einander anzu
gleichen. Deim .ohne eine freudige Mitarbeit der Menschen, um 
d,erentwiUen Verwaltung da ist, ist eine gute Lösung der gemein
samen Aufgaben eines Gemeinwes,ens nicht zu erreichen. Ohne sie 
füihrtaHes Organisieren zu einer Bürokratisierung des öffentlichen 
Lebens, die leicht nur fürmale, nicht lebendige Werte schafft. 

Das Problem, die Menschen aus der Bür,okr,atisierung zu be
freien, sie vor ihr zu bewahren und selbst zu Subjekten der Ver
waltung zu machen, ist um 'SQ schwieriger, je größer das Gemein
wesen, je z,ahlreicher die Menschen und je mannigfaltiger und viel
facher d,amit die gemeinsamen Aufgaben werden. Der Freiherr 
v. S t ein , der als erster im modernen deutschen Staat das Problem 
in der von uns skizzierten Weise sa,h, hatte es im Vergleich mit den 
heutigen Verhältnissen noch leichter, seinen von den Bürotkrati
sierung befreiten Sta.at ·auf der Teilnahme der Bürger an der Ver
waltun,g aufzubauen. Er konnte bei den Gemeinden anlmüp,fen, 
.deren gemeinsame Aufgaben um die Wende des 19. J,alt,rhunderts 
für den intelligenteren Tedl der Bür,gerschaft noch zu überblicken 
waren. Es war ein Interesse aller Bürger an dem Wohl und Wehe der 
Stadt v.orhanden und, wo nicht, zu weeken, und fast jeder war in der 
Lage, seIbst helfe·nde Hand .anzuleg·en, wo dies nottaot. Bald W'Uchs 
über die Stadt hinaus das Interesse an der Gesamtheit, am Staate. 
Der BÜfiger woHte teilnehmen an der Staats-Gesamtheit und tat dies 
auch, als es ihm ermöglicht wurde, mit Begeisterung, Ernst undEifer. 
Er hatte eine persönliche Beziehung zu ihm gefunden. Die Ent
deckung dieser, im wahrsten Sinne gemeinnützigen, Arbeit, das ist 
es, w:as die Lektüre der Parliamentsverhandlungen v.on 1848 ab bis i'R 
die ersten Jahre des neuen Relichs S.o erfreulich gesta1t.et. Der Ge
d:a.nke Steins, die Bürger zum politischen Leben zu erziehen, hat 
in dieser Zeit seine schönsten Früchte getragen. 
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Heute steht es anders. Die Zahl der Auigaben, die der Staat 
bewältigen soll, ist riesengroß, und mit dem Wachsen der Menschen-
7..ahl, für die die gemeinsl8.IDen AufgaAb:en da sind, hat zugl!ß1ch ihre 
UebersichtlichkeH immer mehrahgenommen. Trotz des freiesten 
Wahlrechts und der freiesten BHdung der Regierungsorgane hat 
eine weitgreifende Mechanisiernng des öffentlichen Lebens statt
gefunden. Auf 80lllen Gebieten herrscht der Spezialist, der Ver
waltungstechniker. Ueiber,aB fehlt es an Menschen, die auf Grund 
persönlicher Bemehung zu den Dingen, deren Veränderung im 
Gemeininteresse erst,rebt wird, Üloordieselhen urteilen und ent
Beheiden. Es sind der Auigaben und der Menschen zu viele ge
worden. Vielleicht ist hierauf auch die Atomisierung durch das 
allgemeine Wahlrecht nicht <lhne Einfluß geblieben, und es wird 
die Frage sein, ob der modernste Staat nicht mehr an die berufs
ständischen Organisationen des öffent.lichen Lebens wird an
knüpfen müssen, ,um eine größere Anteilnahme der Menschen des 
öffentlichen Lebens an den gemeinsamen Zwecken zu erzielen. 
Ist es doch eine nicht zu leugnende Tatsache, daß der moderne 
M~nsch immer mehr seine nächsten Beziehungen zum öffentlichen 
Leben in der Berufsgenossenschaft verwirklicht findet, als an 
irgend einer anderen Stelle desselben. Der Rät.egedanke, vor allem 
seine sich langsam herausbildende Ent.wicklung im Wirtschafts
leben, weisen unverkennbar in diese Richtung. 

Erkennt mandioese Entwicklung aIs richtig an, so ~gt sich das 
Problem der O~gani;sat,ion der modernen Großstadt in dem von uns 
gekennz,eichneten Sinne noch besonders s.chwierig, denn das, was 
für den Stl8.at vielleicht ein Baustein ~um NeI\1aufbau seiner Or,gani
sation sein könnte, tal\1gt nur sehr wenig zur Organisation der 
Riesenstadt. Die Tendenz einer zunehmenden, sagen wir, Verzünfte
IltHl'g der im Wirtschaftsleben tätigen Menschen führ,t sie über d:as 
Intere·sse für me unterste Stufe des polimschen Gemeinwesens hin
aus. Es ist häufig nur ein Zuf,all, daß sie an einem bestimmten 
Platze leben, und de,r Metallarbeiter in Sp,andau fühlt sich mit seinem 
Genossen in Essen wohl mei,st mehr v.erlbuooen, als mit irgend einem 
seiner Mitbürger in der Stadtgemeinde Sp,andau, der auße·rha1b 
seiner Berufsgenossenschaft steht. Das Fehlen eines gemeinsamen 
geistigen Bandes der Bü:r'ger einer Gr<lßstoot, eine Tatsache, die 
in noch viel höherem Maße· für eine Riesenstadt Gel,t'l11lg hat, das ist 
es, w:as die Lösung des Verwaltungspr()Mems für sie so besonders 
selrwieil'ig macht. 

Eins ist ,allerdings vorhanden, das sie ,alle eint, das sind die 
Leistungen, die ihnen aUen die Stadt 'zu geben vermag, sei es auf 
wirtschaftlichem, sozialpolitischem, verkehrspolljtjschem ()der kul-
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tureUem Gebiet. Auf sie Einfluß zu ha;ben, sollte das Bestreben 
aller sein; denn in we.it größerem Maße als im Staat greifen dia 
Interessen aller Bürger an den Leistungen der Stadt ineiuander, von 
Einzelheiten, die eine Ol1ganisation der Gesamtheit nicht berück
sichtigen darf, natürlich .abgesehen. Deshalb ist für die Stadt, '80-

J;angedie wirtschaftliche herufsständische Gliederung durch sie hin
durchgehend weitere Strecken umfaßt und sich in ihr selbst noch 
nicht konsolidiert hat, das aUgemeine gleiche Wahlrecht der Bürger 
immer noch die .beste Grundlage für ihre OrganJsation. 

Die Leistungen der Stadt sind zweieCl.'lei Art. Ei~.al ha;ben die 
Einwohner ,aHer Stadtviertel an ihnen teU, einmal nur die eines be
stimmten Bezirks. Daraus eCl.'giht sich für die Org.anisation die 
FoLgerung, daß, wenn man das Prinzip, die Verwaltung möglichst 
durch die zunächst interessierten Menschen vornehmen zu lassen, 
auch hier anwenden will, man eine Organis.ation für die Gesamtheit 
der Stadt sowohl wie für ihre einzelnen Teile schaffen muß. Und 
wenn man hierfür richtig gebildete Organe gefunden hat, so bleibt 
noch das Problem, wie· diese Org.ane in ein solches VerhäHnis zu 
bringen sind, daß e,inmal die Einheit des gesamten VerwaUungs
körpers nicht ootleidet und andererseits eine rein schematische 
bürokratische Bearbeitung von Sonde·rinteressen einz.elner Bezirke 
durch die Zerntr<ale vermieden wird. Es heißt mögUchst zu dezentra
Usieren und doch die Einheit in allen gemeinsamen Fragen unbe
dingt voran zu stellen, vor allem aber die Verbindung mit. den 
Menschen nicht zu verlieren, für die die Behandlung an dieser 
Fragen erfolgt. 

Wie eine Lösung dieser Probleme in der Praxis aussieht, zeig. 
der Entwurf der Staatsregierung, bei dessen Beurteilung auf die 
hier vorgebrachten .grundeätzlichen Fragen im einzelnen noch ein
. geg·angen wel'dern soll. Bevor die·s g.eschiehi, soIlern hieT die zur 
Lösung des Problems der Orgianis,ation der Riesenstadt in Frank
reich, Enlgland, den Vereinigten Staaten und Oesterreich unter
nommenen Versuche wiedergegeben werden; d. h. die Veda8·sungen 
von Pari,s, London, NewYork und Wien sollen unter Anwendung , 
der vorher aufgestellten Grundsätze einer kritischen Untersuchung 
unterzogen werden. Eine solcheroohtsver.gleichen:de Betrechtung 
wird, 80 hoffen wir, auch von Wert für die Erkenntnis der Groß
BerLiner Verfassungsfrag·e sein. 
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Sehen wir uns zunächst die Verfassung der französischen 
Hauptsiadt an, sO' müssen wir al,shald feststellen, daß ,auf sie nicht 
ein einziges der Momente zutrifft, deren Beachtung wir vQrher als 
besonders wichtig für die OrganisatiQn der Riesenst,adt hing,estellt 
haben. Zunächst sei das wichtigste hervorgehQben: P,aris hat Ü!ber
haup,t keine SeLbstverwaltung. 

Pari,g wird in seinen kQmmunalen Angelegenheiten durch den 
Pl'äiekten des Seinedepartements verwaltet, dn polizeHicher Hinsicht 
untersteht es dem Prefet de PQlice. Es ist somH ,tatsächlich eigent
lich gar keine Lokalgemeinde, sQndern, wenn man die 21 anderen 
Kantone des Se,inedepartements hinzurechn,et, ein grQßer staatIicher 
Verw,altungsbezirk, mit deutschen Maßstab gewesen, gewiss,ermaßen 
eine Pro,vinz Paris. Verwaltungsrechtlich besteht 'zw,ar eine be
sondere St1adtg,emeinde, die Stadt Paris, die das gesamte innerhalb 
des Festungsgürtels liegende Ge,biet umfaßt. Außerhalb der Ban
lieue liegen die VorQrte, selbständige Kommunen, ,aus denen die 
21 übrigen Kantone des Seinedepartements gebildet werden, und die 
den beiden Arrondissements Sceaux und St. Dernis zugehören. 

Eine besondere Provinz Paris br,auchte an sich noch keinen 
Bmch mit dem Prinzip der Selbst:verwaltung zu bedeuten, wenn die 
Bürger derselben ihre Org,ani-sation sich selbst geben würden. Das 
abeI' ist es gerade, was hier vollständig fehlt. Es !ist nur ein 
schwacher Versuch gemacht worden, die Bürger ver,antwoTtl~ch an 
der Verw,altung zu beteiligen. Paris wird nach dem Muster: 

1) Literatur: 
:v ass a t, Manuel de la Legislation administrative Spooiale a la la villa 

de La Seine. Paris 1901. 
Alb er t T h 0 m a s , "Französisohe Gemeindeverfassung" im Randwörte.r

buch der Kommunalwissenschaften, Jena 1914, s.. 7'1. 
A. La v a 11 e e, Le regime administratif de la Seine et de la Villa de 

Paris, Paris 1901. 
Ar va d L {) nd 0 n, "Die Selbstverwaltung in Frankreich" in Zeitschrift 

:für Politik 1914 S. 184-242. 
Po e n s gen, "Paris, London und Groß~Berlin in ihren Verwaltungs

organisationen" in "Preußische Jahrbücher" 1904, S. 396-417. 
Hofmann, .Die Verwaltung von Pa,r~s· in KommUlliale Praxis, 1917, 

S.449. 
G rum b ach, in KODlIDllJI1a1e Praxis, XIII. J ahrg., 1913, S. 943. 
C. :M a i t r e, Organisation municipale de Paris 1009~ 
H. Be r t hel e m y, Les institutions municipale da La Franoo in Ver

fassung und Verwaltungsorganisation der Städte, Leipzig 1908, 
S. 153-271. ' 
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"Bureaukr,aHe, Zentrallisation, Hierarchie" verwaHet. Es ist ein 
staatliche,r Verwaltrmg1Shezirk, durch Starutsbeamte verwaltet, dem 
im Gr:unde a11 das fehlt, was anderen staatlichen Bezirken erst den 
Gnmds,toff zu politisch regem Le.ben g;iht, eine kommunale Täti'gkeit. 

An dieser Tatsache wird dadmch nichts geändert, daß8Juch für 
Paris eine Art kOffimuIllale Vertretung besteht, der ConlSeil muni ci
pa!. ,Denn dieser hat, wie später dargestellt werden soU, prakHsch 
keine entscheidende Wirksamkeit. Der Seinepräfekt re,giert Paris, 
wenn auch in der ihmgleichf.aHs zukommenden Eigenschaft als 
maire - in Deutschland gibt es keinen nach unten so unum
sehränkten Verwa1tnngsbe.amten - wie ein Präfekt des napoleoni
.schen Regimes. Während aHe übrigen Gemeinden Frankre·ichs nach 
dem auf modernen Grundsätzen aufgebauten Gesetz yom 5. 4. 1884 1 ) 

verwaltet werden, wird Paris in den wesentlichen Punkten nach dem 
Gesetz vom 18. 7. 1837 2) regiert, dessen Grundgedanken unmittelbar 
auf die napoleonische Gemeinde- bezw. Staatsverfassung zurück
gehen. Man verg'egenwärtige sich ,das napoleonische Prinzip, 
stl"aFfste Zentralisation durch staatlich ernannte Beamte, prefets, 
sous-prefets, maires, denen Notabeln ledigli.ch mit bemtender Stimme 
zur Seite stehen, und man wird sich bereits eine Vorstellung von 
dem moohen können, was wir von der Verwaltung von Paris zu ge
wärtigen haben. 

Wie bereits ,gesagt worden ist, steht an der SpitZe der Ver
waltun,g .al,s Ohef der Exekutive der prefet de 113. Seine. Er ist 
representant de l'Etat dans le departement, Administrateur du 
departement et Maire de Paris 8). Als Maire von Paris steht ihm zur 
SeHe der Conseil M'IlnicipaI de Paris, der aus 80 Mitgliedern besteht, 
die auf GrunddesaJllgemeinen direkten WaMrechts für 4 Jahre 
gewählt werden 4) wie die anderen Municipalräte in Frankreich, 
und als Administrateur du departement der Conseil general de la 
Seine, der aus dem Conseil municipal de Paris plus 21 Conseillers, 
die durch die 21 Kantone vor der Banlieue gewählt werden, besteht. 
Jedes Conseil wählt sich seinen Prämdenten seLber, der keine über
ragenden Bemgn;isse hat. Die einzelnen Be'zirke, in dde Paris zer-

1) Bulletin des Lois da la Republique Franc;aise 1884, NI'. &~5. 

S.369-408. 
') Bulletin des Lois du Royaume de France 1837, Nr. 521. S. 129ff. 
3) V gl. Ma s s a t, Manuel de la Legislation administrative Speciale 

a Ja ville de Paris et au Departement de la Seine, Pa.ris 1901, S. 8. Y gl. 
ferner Alb e I" t T ho m a s im HJandwÖl'terbuch .der KOImnunalwissen
schAtten, S. 71. 

4) Art. 10 des Gas. v. 14. 4. 1874 und Art. 41 des Gas. v. 5. 4. 1884 im 
Zus3JIllIlenhiang mit dem Gesetz vom 2. 4. 1896. 
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fMlt, 20 Arrondissements, werden wieder dw-ch maires verwaltet, 
denen mehreread10ints zur Seite stehen. Maires und adjoints 
werden von der RegieI"lllllg ernannt. Besondere Conseils ·gibt es in 
den Arrondissements nicht. 

Dies ist die Organisation in ihren Grundzügen. Man sieht daran 
bereits, ·daß die g,anze Verteilung der GeWialten offenbar in der Ab
sicht, eine starke Z,ent:mle zu schaffen, vorgenommen worden ist. 

Dieser Eindruck Wiird wesentlich verstärkt, wenn man sich 
näher ansieht, wie die Kompetenzen der Organe untereinander ver
teiLt sind. Die beiden neben den Präfekten tretenden Räte haben 
nur iiJußerlich den Anschein von beschLießenden parlamentsähn1ichen 
Organen. Sie befinden s'ich tatsächlich ga.nz in der Ahhängigkeit 
des Präfekten, der sie beruft. Denn fast .all'e Beschlüsse desselben 
erlangen VoUzugskraft erst durch die Genehmigung des Präfekten 
als representantde l'Etat. Dieser kann leicht ihre Sitz'IIDgen ein
steHen und bei dei Regierung die Auflösung beantragen.1 ) 

Was di,e Kompetenzen des Conseil municipal anbeliangt, so sind 
diese dadurch, ,daß das Gesetz vom 18. Juli 1837 Anwendung findet, 
sehr eng begrenzt. Wie sehr dies der Fall ist, ergibt ein VeI1gileieh 
mit den heute für die übrLgen fr.anzösischen Kommunen geltenden 
Bestimmungen des Gesetzes von 1884. Dort heißt es: "Le Conseil 
municipal regle par ses deliberatious les affaires de la oommune", 
wobei hier Gewicht darauf zu legen ist, daß nur von dHiMrations 
(Beratungen) und nicht von decisi<ms (Beschlüsse) gesprochen wird. 
Hier ist diese FMügkeit, zu beschließen, die Ausnahme, und die 
Dinge, über die der Conse!il ein Recht der Beschlußfassung 2) hat, 
sind stark heschränkt.3) Im Prinzip bedürfen alle Beschliüs,se der 
Bestätig;u,n;g einer höheren Stelle. Vor aH:em beda.rf jede Beschluß
fassung der approbation de Fautorite superieure 4). 

Es srind hierbei zweiedei Arten von Beschlüssen zu unter
scheiden, einmal decisions, die an sich nicht der Bestätigung der 

~) Vgl. Gaston .Jeze, Das Verwaltungsrecht der französischen 
Republik, TübiILgen 1913, S. 218. Wie rigo'l'os diese Bestimmungen sind. 
die durch ein Gesetz v. 5. 5. 1855 eiIlg'Elfüihrt wurden, zeigt ein Vergleich 
mit der jetzt für andere Kommunen .gültigen Regelung. Für diese ist durch 
das Gesetz von 1884 der Art. 13 des vorher erwähnten Gesetres wesentlich 
gemi:ldert. Die A,u:flösung durch den Präsidenten d,er Republik kann nur 
durch ein decret motive renduen Conseil des ministres et publie du 
.Journal offiziel, und die Suspension kann g>emäß Art. 43, § 2 dieses 
Gesetzes nur provisorisch erfoLgen,. 

2) S. M ass at a. a. 0., S. 85, und die dort ziti,erten GesetzessteI.len. 
3) Sie sind im einzelnen bei :M ass a t, S. 85-90, au:fgezählt. 
4) M ass a. t, a. a. 0., S. 85, und die do.rt zitierten Gesetzesstellen. 
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höheren SteUe bedürfen, deshaLb decisiions, die aber erst dann in 
Kraft treten, wenn innerh.alb von dre[ßig Tagen der Präfekt sie 
nicht annulLiert hat. Das kann er wegen Verletzung eines Gesetzes 
oder ,einer Verordnung, ,aber auch surla reclamation da toute partie 
interessee. In jedem Fall kann der Präfekt die Ausführung 
während einer weiteren Frist. von dreiß,ig Tagen suspendieren.1 ) 

Diese Art von decisions regelt aber die weniger wichtigen 
Materien. Die w[ühtigeren, die FeststeNung des Haushaltsplans 
z. B., fallen unter die zweite Kategorie 2): Deltberations executoires 
aprils .approbation de l'autorite superieure. Es sind dies die wich
tigsten Beschlüsse. Sie sind im einzelnen nach der Emunerations
methode aufgeführt, doch fallen durch eine Generalklausel 
darunter torus les aut:res objets sur 1~'squeIs des lois et regl'ements 
appellent les ConseiLs municipa'llX a deliMrer. In der Rege,l erteilt 
die Approbation der PreIet, in einigen FMlen der zuständige Mi
nister, .oder es ist ein Dekret des Präsidenten der Republik erforder
lich. Hinzukommt, daß der Präfekt allein die Initiative hats) 
Nachdem Gesetz hat der Conseil municipal ferner das Recht der 
Meinungsäußerung über bestimmte Fragen von Gemeindeinteresse 
(Avi,s) und das Recht über solche Wünsche (Vüeux) zu ärußern.4) 

Wenn trotzdem der Conseil municip,al eine rege, wen:n auch 
mehr beratende Tätigkeit entfaltet, sü ist dies aus der Zahl der zu 
lösenden Aufgaben 2)U erklären, für diie der Präfekt und seine Be
amten eines sachverständigen Organs bedürfen. Zu diesem Zweck 
hat der ConselH eine Reihe von C-omites gebildet, von denen das 
wichtigste das Comi,te au Budget ist, 2)U dem sich der ganze ConseU 
municipal vereinigt. 

Immerhin geht ,aus den vorstehenden Erörterungen wohl mit 
Deutlichkeit hervür, daß der Conseil nur eine beratende Stimme hat. 
- Die Kompetenzen des Conseil general de la Seine, die nach dem 
gleichen Muster verteiLt sind, brauchen wir hier wohl nicht, hesünde,ra 
auf:zuführen. - Entscheidend wirken diie Menschen, für die die Ver
waltung von Paris vorgenommen wird, bei der Verwaltung ihrer 
gemeinsamen Angelegenheiten nicht mit. Wir haben, wenn wir uns 
unserer einleitenden Erörterungen el'iinnern., hier das Muster einer 
nur zentr/al, allein aus dem Verw,al'tlungszweck entwickelten Ver
waHungso,rganisation vor uns, den Typ, um hier einmal das vielfach 
mißbr,auchte Wort anzuwenden, einer obrigkeitlichen Verfassung. 

1) V,gl. Massat, S. 85. 
') V gl. A r v e d L () nd () n, »Die Selbstverwaltung in Frankreioh" in 

Zeitschrift für Politik 1914, S. 232. 
3) Die e~lnen Fälle ~ind bei M ass a t, S. 90--92, auigezäh.lt. 
') Vgl. Massat, a. a. O. S.89, und die dort zitierten Gesetzesstellen. 
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Es dürfte nicht ohne Interesse sein, die Gründe zu hören, die 
zu. einer derartig obrigkeitlichen Organisation von Paris geführt 
haben. Es werden meist zweierlei Gründe aIligefühl't. Einmal da,s 
ungeheure Gebiet der Stadt Paris, zu dem auch die "banl!i.eue de 
Parris" hinzukommt, das sei nur durch ,eine straff zentr,alisierte Ver
waltung zu regieren. I) Diese Begründung schon ist, char,akt,eristisch 
für den Franzosen, der sich offenbar erst Langsam an die Selbstver
waltung, die immer noch im Vergleich zur deutschen mehr dezentra
lisierte Staatsverwaltnug als Selbstverwaltung im eigentlichen 
Sinne ist, gewöhnen muß. Wichtiger ,ist für ihn der zweite, ein 
p{)litischer Grund.") Paris habe als Hauptstadt Frankreichs im 
Staatsinteresse eine bes<>nders gute Verwaltung n<>iwendig. Man 
dürfe hierbei nicht nur lokale Interessen berücksichtigen, "hat doch 
auch die Bevölkerung von Paris alle p<>1itischen Umwälzungen ins 
Werk gesetzt". Diese Gründe haben zum Glauben verleitet, daß 
eine zu gr<>ße Una:bhängigkeit v<>n Paris ganz Frankreich Gefahren 
aussetzen würde. 3) 

Ein Franzose 4) hat das politische Moment wie folgt begründet: 
"L'Experience a montre La commune de Paris a la tetede taut es 

las revolutions, les :faisant parfois en profitant toujours pour essayer 
d'imposer a la nation des praHques et des idees que La tres grande 
majorite des Fl'ancais repous,sent. De,s philosophes ont ecrU sur 
la psychologie des foules; ils ont montre qu'eUes ne p,ensent ni ne 
sentent comme les individus. On a vu des foules 8igir avec cruaute, 
ayec ferocite, tout en n'etant oomposees que d'h<>mmes da caractere 
doux. C'est, dit-on, le resultat de l'excitation produite par 1e grou
pement et par le rapprochement des lwmmes qu'un meme sentiment 
guille ou emeut. Or Paris agü et pense comme une foule. Donner 
a rette foule des chefs, reconnaitre a ces chefs des droits, leul' 
twcorder 'des pouvoirs opposables au pouvoir eentral, e'est preparer 
la guerre civile, c'est donner des Qrgans a la rebelliQn, e'est COll

stüuer le gouvernement revolutionnaire en expectative a cote du 
gouvernement regulier, 

1) S. Gaston Jeze, a. a. O. S. 218. 

A J b er t T ho m a s, a.a. O. S. 71. 
Bel' t hel e m y, Les institutioi18 IDunicipal,es de Ja France in Verfassung 

und Verw,altUlIlg,sorg.anisation der Städt·e. Im Auftrage des Vereins 
für Sozialpolitik herausgegeben. Le,ipzig 1908, S. 163. 

~) S. die gloeichen Schrütsteller wie bei ,!leu vorigen Anmerkull;;ell. 
3) Gas ton Je z e, a. a. O. S. 218. 
') Berthelemy, a. a. O. S. 169. 
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Aucune revolution n'a eie iaite par La France entiere. C'est 
Paris qui agit, c'est le gouvernement de Paris qui impose sa volonte 
et qui, le l'endemain, demande a l,a Franee de ral,uier ses actes. 

Le premier ade des emeutiers, quand il ya erneute, c'est de se 
porter a l'Hölel-de-Ville, le cent re nature 1 de tout gouvernement 
revolutionnaire. II semble lorgique de dire que permettre a Paris 
de se donner un maire, c'es,t 3.utorise1' l,a designation prealable du 
chef de la revolumon prochaine." 

Paris SeIhstverwaltung geben, Pa.ris selbst seinen Bürger
meister wählen lassen, das würde bedeuten, das Haupt der künftigen 
Revolution designieren!! Dies€' Begründung bedarf wohl keines 
Kommentars. 

,Vie wird nun, dalS b},e,iht noch ~u fragen übrig, der Seine
präfekt mit der Verwaltung dieser Riesenstadt, für die er fast aus
schließlich d,ie Verantwortung träJgt, fertig. Wir brauchen hier 
wohl nicht mehr auszuführen, wie, im einz,elnen seine Kompetenzen 
sich zusammensetzen. Sie sind sehr zahlreich.1) Sie beziehen s.ich 
auf alle Maßnahmen, die die Verwaltung einer solchen Riesenst.adt 
no,twendig macht. Soweit nicht d'er Conse.il municipal zu hören ist, 
ist der Präf,ekt hei der Anovdnung derseIhen unbeschränkt. Zu ihrer 
Ausführung hedient er sich e!ines großen Beamtenapparats, an dessen 
Spitze, ihm unterstellt, ein Generalsekretär und die Direktoren der 
verschiedenen Direktionen s1ehen. Ganz Paris ist, wie bereits e1'
wäihnt worden ist, in 20 Arrondissementseingete>ilt, an deren Spitze 
je ein maire mit einigen Adjunkten steht. Diese. die von dem Präsi
denten der Republik ernannt werden 2), sind lediglich staatliche 
Ausführung.sorgane, denen alle kommunalen Aufg ruhen , die den 
maires anderer Kommunen obliegen, entzogen worden sind. Sie sind 
dem Präfekten untersteHt und ,arbeHen unter seiner Aufsicht. In
folgedessen haben die Arrondissements natürlich überhaupt keine 
kommunale Selibs,tändigkeit. "Le-sbureaux: des Maires d'Arrondisse
ment facilHent seulement la tache de l'administration centra:le et 
evitent aux citoyens des d{~placements longs et onereux.;; Außer
dem haben sie nur g.anz unt,ergeordnete Funktionern, die sich jm 

wesentlichen auf die Führung öffentlicher Listen beschränken.~) 
Man kann, selbst was die Verwaltung der Arrondissements anbe
langt, kaum von einer Dezentralisation sprechen. Die Entscheidung 
liegt let'zten Endes immer bei der Zentrale. 

1) Aufgclührt im oeinz1ßl!1len in dem Gesetz von 18. 7. 1837, ygI. 
M ass at, S. 10. 

2) Massat, a. a. O. S. 12. 
3) S. Massat, a .. a. O. S. 12, auch Thomas, a. a. O. S. 71: ygi. 

auch B er t hel ern y, a.. a. O. S. 173, Anrn. 1. 
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Was nun den Zusamm~,nhang von Paris und d~n Vororten an
belangt, so ist dieser nicht anders zu beurteilen, als der einer 
deutschen PwViinziarhauptstllidt zu den umbie'genden ODten. Sie haJben 
nut' die Departementsverwaltung gemeinsam. Im übrigen sind 
sie selbständige Gemeinden, die auch nach dem G·esetz von 1884 
yef'waltet werden, und infolgedessen abweichend von Paris gewählte 
Mllnizipulitäten haben, denen nur insofern einige Funktionen ent
zogen sind. als der größte Teil d~r polizeilichen Angelegenheiten 
durch den Prefet de Police von Paris mitverwaltet wird. Es besteht 
fo.lglich eine Aehnlichkeit in ihren Beziehungen zu Paris, wie in 
gewisser Hinsicht zwischen einigen V oro.rtgemeinden Berlins und 
Berlin vor Gründung d~" Zweckverbandes. Man denke an den 
Landespo.lizeibezirk Berlin. An das Problem Groß-Paris in einern 
ähnlichen Sinne, wie Gro.ß-Berlin, ist man bisher noch nicht 
herangegangen. 

;Es ist dies allerdings eine Forderung der fo.rtschrittlichen Par
te,ien, die eine Neuorganisation von Groß-Paris, die das ganze 
Departement de la Seine umfassen soll, erstreben. AHerdings hIliben 
sie sich bi,s heute no.ch nicht durchzuset.zen vermocht. Alle Ver
S'Uche, eine Aenderung in der Verfassung von P,aris herbeizuführen, 
sind bisher, und zwar hauptsächlich aus dem vorerwähnten poLiti
schen Grunde, gescheitert. So wird, al,s in der Natio.nalvers,ammlung 
ein Mitglied, Ra n d 0. t, in den 20 Arrondissements wirkliche Ver
waltung8bezirke schaffen wo.lLte, die mit eigenem Vermögen und 
entsprechendem eigenen Budget vers'ehen, sich seihst verwalten 
sollten, das rundweg lmd zwar mit folgender Begründung ab
geschlagen 1) : 

"CeHe inno.vation a ete jugee inpraticable a cause de la cent.ra
lisation de tous Jes services .administratrifs da La ville de Paris. Qua 
cette ooncentrat,ion soit un bien o.n un mal, c'est un f.aJt, dont i'l faut 
tenir oompte, d'autant plus que nous ne pouvons pas d'un trait de 
plume defaire ce qui a ete tOllstitue par le traveH de 70,ans." Die 
zentrale Verwaltung ist folglich bewußt eingeführt. 

1894 2) bringt He nr i Mi c hel in einen Gesetzesvol'8chla;g 
ein, der die Anwendung des Gesetzes vo.m 10. 8. 1871 für das Seine
departement und des Gesetzes vom 5. 4. 1884 für die Stadt Paris 
fordert; d. h. die Ausnahmeetellung vo.n Paris so.llte, was seine Ver
waltung aIlibeLangt, beseitigt werden.3) Der Maire vo.n Pads und 
die adjoints, die ihm besonders beigegeben wurden, sollten durch 

1) Motive Nr. IX, s. Da.H 0 z, Cod. d·es 10is politiques et admini
stratives. 

") 26. 1. 1894, s. M ass a t, a. a. O. S. 309. 
') Art. 1. 2 des Gesetzentwurts. 
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den Conseil Municipal gewählt werden. 1) 2) Ebenso sollten dia 
maires und adjoints der Arrondissements durch den Consen municipal 
gewählt werden und unter der Direktion und der Kontrolle des 
Maire von Paris stehen. Der Versuch scheiterte 3), ebenso wie ein 
zweiter im g']eichen Jahre von einer ,größeren Anzahl von Abgeord
neten vorgebrachter Entwurf 4), dessen Erwähnung deshalb hier von 
Interesse sein dürfte, weil in ihm eine Magtstr'atsverfassung, ein 
für das französische Kommunalrecht voHständig neuer Gedanke, 
vorgeschlagen wird. An die Stelle des maire und seiner adjoints, 
soll un oomite de mairie .aus 10 Personen treten. Diese sonten aller
dings nur einen engeren Ausschuß des Conseil municipal bilden, 
denn es heißt in dem Entwurf, daß sie durch ihre oollegues du 
Conseil municipal gewählt werden. 5) Paris sollte nach diesem Ent
wurf rin hundert Sektionen geteilt we,rden, die aber keJne eigene 
Verwaltung haben sollten. 6) 7) 

W.as uns hier von all diesen Entwürf·en besonders interessiert, 
das ist, daß in keinem auch nur der Versuch zu einer örtlichen De
zentralIsation der Verwaltung der Riesenstadt ;gemacht worden ist. 
An das Problem Groß-Paris ist man in Frankreiich bisher noch nicht 
herangegangen. 

1) Art. 9 des Entwurf/!. 
~) Nicht wesentlich ne11€S brachte ein Entwurf vom 23. 1. 1807 (vor

~ebracht von Alphonse Humb~It), s. Massat, S.312ff. 
3) Der Ministerpräsident Wa 1 d ~ c k - R 0 u s se a u präzisierw seinen 

ablehnenden Standpunkt dahin: Paris als Hauptstadt des Landes könne 
unmöglich ebenso organisiert w~rden, wie irgend eine kleine unbedeutende 
Kommune. .Il n'y a qu'une commune en France qui absorbe 20 Arron
dissements en -elle meme et la presque totalite d'un d,epartement. I1 n'y a 
qu'une commune non plus qui soit la capitale et dans la qu~He se trouvent 
tous les pouvoirs publies." Es wurde damals eine Tagesordnung folgenden 
Inhalts angenommen: .Le chambre invite 1e gouvernement a lui soumettra 
un projet de 10.1 comportant une nouvelle organisation du conseil municipal 
ainsi que du Conseil general de Ia Seine." Aber auch dieser Resolution 
blieb der Erfolg v,ersagt. 

t) ßi.ehe Arved London, a. a. O. S. 234. 
5) Art. 2 d. Entw. - Proposition de 101, in d. Sitzung d. Deputi,ert·en

kamm~r v. 24. 4. 1894 - s. Ma s s at, S. 310. 
6) Ein weiterer Gesetwsvorschlag vom 26. Juni: 1896 (M ass at • 

a. a. O. S. 311) bezog sich auf eine Umbildung des Conseil general d,e la 
&ine, vor allem auf die Schaffung ein~r commission departementale ; De
partements- und Stadtverwaltung sollten streng getrennt s~in. Kein Mit
glied des Conseil municipal sollte gleichzeitig Mitglied des Conseil general 
de la Seine .sein dürfen. 

7) V gl. M ass a t, a. a. O. S. 310. 
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London. 1
) 

Ist man, wie wi:r gesehen hoaben, im Falle Paris an daa 
Problem der Organisation de:r Riesenstadt gewissermaß.en nur von 
oben, von der staatlichen Zentrale aus herangegangen, so ist für 

1) Literatur: 
A. L. L 0 w·e 11, The Government of E~gla.nd, 2. Vol., London 1908, ders. 

Aut. Deutsche tAUßg.abe herausgeg·eben von Regierungsrat Dr. Herr 
und RegierullJgsassessor F.reiherr v () n R ich t hof e n, Leipzig 1913. 

J 0 se f Red 1 ich, EngUsch.e EOIIlIIl/UJ1alverfassung und -Verwaltung in 
Handwörterbuch der Kommunalwissenschaften, Jena 1918, S. 625 bis 
642, De r sei be, Englische Lokalverwaltung, Darstellung der inneren 
Verwaltung Englands in ihrer geschichtlichen Entwicklung und in 
ihrer .gegenwärtigen Gestalt, Leipzig 1901. 

Hatschek, Englisches Staatsrecht, Tübingen 1006. 2. Bd., S. 444 bis 452; 
G 0 m m e, London County Council 1888; 
F. Wh eie n, London Government 1898; 
Si n z he im er, Der Londoner Grafschaftsrat, 1. 1001; 
H u n t, The London Government Act 1899, Lond.cm 1899; 
F. W. Hirst, Municipalities in England in Verfassung und Verwaltungs

organisation der Städte, im Auftrag des Vereins für Sozialpolitik, 
hoerausgegeben Leipzig 1908, S.l bis 46; Derselbe, London, ebendort 
S. 47 bis 126; 

Hofmann, Die Verwalt~ von London in Kcmmunale Praxis 1917, 
S.609; 

Wall i, Org.anisation der Verwaltung Londons, Poouß. VerwailtUJrugsblatt, 
Jahrg. 31, S. 22ft.; 

Büch·eI, Verwaltung von London in Schmollers Jahrbuch, 35. Jahrg., 
S.95f:f.; 

Poensgen, Paris, London und Groß-Berlin in ihren Verwa1tungsorgani
sationen, in Preußische Jahrbücher 1004,8.396 bis 417; 

W i t t e r me y er, in staats-und völkerrechtliche Abhandlungen, Bd. 8. 
Heft 1, S. 89 bis 93; 

Li n dem a n n , Städteverwaltung und MunicipalsoziaJismus in England, 
Stuttgart 1906; 

F re i her r von B rau n , Die Zentral,isi.eru.ng der Londoner Stadtver
waltung und ihrer Ausgaben, in Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Bd. 27, S. 396 bis 445; 

Von älteren Schriften: 
Ru d 01 f G n eis t , Dh} Stadtverwaltung der City von London, BerUn 

1867. 
Derselbe, Di.e neue Stadtverfassung von London, Ort und Erscheinungsjahr 

unbekannt. 
E. v. Meier in Encyklopädie der Rechtswissenschaft (Ho1tzendorff

K 0 h I er) , Bd. II, S. 713 ft 
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London eine gel,ooevu entgegengeset.zte Tendenz zu vermerken. 
London ist weder ein von einer sta,atLichen Zentrale aus regiert'Eir 
Verwaltungsbezirk - eine solche Lösung würde der ganzen eng
lischen RechtsentwickellUllg widersprechen -, noch eine Einheits
gemeinde, wie sie für Bedin durch den neuesten es betreffenden 
Gesetzent,vurf angestrebt wird, sondern vielmehr eine Vielheit von 
Gemeinden. Diese sind aber nicht nur zufällig zusammen
gewachs,en und stehen nun ohne e,ine andere Beziehlmg, als ihn der 
kommuna1e Wetteifer mit sich bringt, nebeneinander, sondern sie 
sind durch ein ganzes Netz von Zweckverbänden miteinander yeT
bunden. 

Die Entstehung der heutigen Verfassung Londons. 
Geschichtlicher Rümblim. 

Die leitenden Gedanken, die d<i€ Entstehung dieses Ver
fassung;szustandes verursacht haben, richtig zu b€gretifen, ist, ohne 
daß auf eHe Geschichte d€r heutigen VerwaltungsoI'g,ani8latjon 
Londons näher €ingeg;angen wird, schw€r m~1ich. Infolgedessen 
wird hier zunächst, bevor die Verwaltung des heutigen London 
dargest,eHt wird, ein kurz€r geschichtlicher Rückblick voraThS
geschickt. 

Als das Problem Groß-London zuerst auftauchte, waren die 
Menschen, die das Gebiet, d'llis heute unter London v€rstanden wird, 
bewohnt€n, zu einer großen Anzahl von Verwaltungskörpern ver
bunden, die nebeneinander für dJie verschiedenst€n gemeinsch>ruft
lichen Zwecke bestanden. Es zeigt sich hierin eine eigentümliche 
Verhindrung zweier echt englischer politischer Grundsätze, ohne die 
{lias g,anze englische Verw,al!tungssyst'6!lIl überhaupt nicht verständ
lich wäre. Einmal das Bestreben, historisch entstanden€ Verbii!nde 
nieht zu zerstören - das entsprJcht dem konservativen Geist des 
Engländers - und zum anderen der Gedanke, daß man di€ Erfü:Uung 
gemeinsamer Aufg,aben am besten dadurch erreicht, daß man die 
hierfür notwendig€ Organisation ganz auf den im Einzelfalle gerede 
erstrebten ZweckabsteUt, d. h., daß man nicht ein nach ronern etin
heitlichen Planeauf,gestel1tes Behördensystem für das ,ganze Land 
errichtet und dann den. territorial ThDd hlierarchiBch gegliederten]Je
hörden aUe auftauchenden V €rw.al<tungsaufgaben überträgt, sondern 
daß man für jeden einzeltnen Zweck besondere Behörden oder Ve,r
bände schafft, die sich zunä,chst nur mit seiner ErfüLlung be
schäftigen sollen. Die 0l1gani8ation Wlird mer wie da, wie an dieser 
Stelle, 'UIIIl:Mißverständnisse zu vermeiden, angemerkt werden soll, 
g.anz aus dem Verwaltungszweckgedanken heraus entwickelt, nur 
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mit dem Unterschied,e, daß dieser in Anwendung des zuerst ent
wickelten Gedankens ganz allgemein, hier in Engloand speziell nur 
aul'einen besUmmten Fall hin, entwickelt wird. Beide Gedanken, 
(hs historische und das Zweckmoment, sind insofern nicht ganz 
o111'e Zusammenhang, als in bei den das 'Widerstreben des Engländers 
!2;ügel1 eine abstrakte Betrachtungsweise zum Ausdruck kommt. 

Die ganze innere Verwaltung Englands ist Local-Government, 
cL h., es gibt keine von der zentralen Staatsregierung .ausgehende, 
durch rIas gunz,e Territorium sich erstreckende VerwaNungsorgani
scltion.1) Die Verwaltung wird von Kommrunalverbänden geführt. 
I He unterste Stufe ist die Ortsgemeinde. Diese reichen zum 
Teil ihrer Entstehung nach bis in die angelsächsische und 
normannische Zeit zurück, so die, Hundertschaften, wapentakes, und 
di.e Weiler, townships, die ,auch heute formell noch nrichtabgeschafft 
-ind. Neben d,iesen, die in der Regel fast ,gar keine Bedeutung mehr 
haben, stehen die Kirchspiele, parishes, die bereits früher durchaus 
nicht nur eine der kirchlichen Org.anisation entsprechende Be
,leutung hatten, sondern, und zwar heut,e noch, Aufgaben erfüllen. 
\\'je sie in Deutschland die Gemeinden haben, vor .aHem in der 
.\.rmenverwaHung. Sie sind in der Regel auf diese Aufg.aben be
,~chränkt, und folglich mit einer deutschen Gemeinde nicht zu ver
;;leichen. Bemerkenswert ist, daß die Kirchspielversammlungen. 
vestries, schon früh, als die übrigen kommunalen Org,ane noch eing'l 
überwiegend 8ristokratischen Charakter hatten, gewissermaßen eire 
demokratisches Element in der Selbstverwaltung Englands dar
stellten. Neben den Kirchspielen waren die boroughs (Flecken) auf
gekommen, dieeiin eigenes Gemeindeleben entfalteten, da sie von 
der Krone durch Pl'ivileg das Recht bekommen ha,tten, gewisse innere 
~\ngelegenheiten selbständig zu regeln. 2) Diese waren je nach deni 
einzelnen Privileg mehr oder weniger einflußreich, so daß es eine 
Fülle auch sachlich verschiedener Verwaltungstypen gab. Ver
waltet wurden die boroughs meist von einem engen Kreis v.on Per
sonen, den ursprünglich mit dem Privileg beliehenen, die sich im 
Wege der Ko.optation ergänzten. 

Von all diesen lokalen Verwaltungskörpern gab es einen 
großen Teil auch auf dem Gebiet, das infolge der bes.onder,s um die 
Mitte und das Ende des vorigen Jahrhundert einsetzenden Bevölke
rungsvermehrung zu einer Weltstadt zusammenwuchs, S.o daß dem 
Außenstehenden dieses gewaltige Stadtgebilde aIs eine Einhe,it er-

') Vgl. Redlich in Handwört,erbuch der KommunaJwissenschaft(,l1 
S. 626. 

2) L 0 weIl, Die englische Verfassung in der deutschen Ausgabe, 
2. Bd., S. 122. 

GI um, Organisation, 
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schien, während es, verwaltungsrechtlich betrachtet, eine Vielheit 
von sich meist noch in ihrer Zuständigkeit einander überschneiden
den Korporationen war. Denn selbst die Kirchspiele griffen oft in 
das Gebiet verschiedener boroughs über. Es waren indessen nicht 
nur die boroughs, parishes und townships, die hier nebeneinander 
bestanden. Mit der Zeit war es notwendig geworden, überaH im 
Lande weitere Verbände ins Leben zu rufen, und zwar meist des
wegen, weil die vorhandenen Organisationen, mit infolge der durch 
sie hervürgerufenen Desorganisation, nicht geeignet waren, Zwecke 
zu erfüllen, die sich für eine Mehrheit von ihnen ergaben. Solche 
Zweckverbände, wie sie nach deutscher Terminologie genannt werden 
müßten, waren vor allem und zuerst auf ,dem Gehiete der Armen
fürsorge notwendig g,ewordem. Diese bedeutetem meist e,ine zwangs
weise Zusammenfassung mehrerer Kirchspiele zur Lösung der ge
meinschaftlichen Aufgaben auf diesem Gebiete. 1) Ihnen folgten Ver
bände für alle möglichen Zwecke, so Landstraßen- und Kirchhofs
verbände und andere auf Grund einer Reihe von Spezialgesetzen ge
schaffene Organisationen, z. B. für Meliorationen, für Schulunter
richt, für Gesundheitspflege 2), für die Unterhaltung von Wegen 
usw. Für alle diese Verbände gab es besondere Behörden, die ,auf 
die verschiedenste Weise gebildet wurden. S) 

Dieser Zustand - die Entwicklung hatte zu einem wahren 
Chaos 4) von Lokalbezirken und Lokalbehörden geführt - machte 
sich besonders unangenehm in der Hauptstadt bemerkbar 5), wo vor 
allem die Verkehrsverhältnisse nach einer zentralen Verwaltung 
verlangten. Nachdem bereits im Jahre 1829 die Bildung einer haupt-

1) Poor Law Amendment Ad von 1834, s. liowell, a. a. O. S. 123. 
2) Sogenannte Oounty districts, zuerst 1875 . gebildet (Publish 

Health Act). Diesen liegt auch die Bau- und W,egepolizei ob. 
S) Für die Armenpfle,geverbände sind es das Board .01 guardians 

(Armenpflegerat), das union assessment committ.ee (das Armensteuerein
schätzungskomite) und oein Heer von Beamten. In das Board of guardians 
senden die ,einzeln~m Kirchs;piele ihre Delegierten, di.e von den Kirch
spieIwählern gewählt werden. Das union 8JSsessment oommittee ist oein 
engerer Ausschuß des Board of guardians. 

4) Hat sc he k, Eng!. Staatsrecht, H, S. 445, gibt für diese Z·eit 
427 verschiedene Lokalautoritäten' an. 

5) Dort kam noch hinzu, daß auf dem Gebiete d€s öffentlichen Bau
wesens Baugrundeigentümern oder großen Bauunternehmern mitt.els Local 
Acts die Befugnis gegeben worden war, öffentliche Anlagen und Anstalten, 
die sonst in das Gebiet städtischer Verwaltung gefal10en wären, zu er
richten und dafür von den GrundanIiegern .oder Bewohnern des von ihnen 
bebauten StadtteiJ,s Zwangsbeiträge zu erheihen. S. Hat S (l h e k, Engl. 
Staatsrecht, H, S. 444/45. 



- 19 -

städtischen Polizei erfolgt war l ), wurde 1855 das Hauptstädtische 
Arbeitsamt, Me.tropolitan Board of Works, durch die "Metropolis 
Local Management Act" errichtet, dessen Zuständigkeit al!sbald 
neben dem Bau von Hauptkanälen, die Verhesserung der Straßen 
und Brücken, die Leitung der Feuerwehr und die Ausübung einiger 
anderer Aufga,ben,so z. B. den Schutz unmündiger Kinder, die Bau
und Tierseuchenpolizei, die Ueberwachung des Handels mit Ex
plo~iv- und Zündstoffen, der Londoner Wasserversorgung, der Tram
wayunternehmungen, der Schlachthäuser und Milchbereitungs
stätten, schließlich die Maß- und Gewichtspolizei, die Einrichtung 
einer haupts,tädtischen Feuerwehrmannschaft u. a. m. umfaßte.21 Es 
w,ar dies das erste zentrale Se~bstverW1altungsorgan Groß-Londons. 

Der Gang, den die Entwicklung dieser Verbände genommen 
hat, ist ohne edne genaue Kenntnis der englischen Gesetzgebung auf 
diesem Gebiete kaum zu verstehen. Meist hat sich diese soo ab
gespielt, daß d,en einzelnen Kirchspielen sogenannte adoptive acts, 
gewissermaßen sindruies Mustergesetze, unterbreitet wurden, die 
eine genau umrissene Regelung desjenigen Verwaltungsgebiets, 
das für mehrere Gemeinden gemeinsam ve,rwalt,et werden sollte, ent
hielten. In der ,adoptive act waren ibesondere auf lokaler Grund
lage gewählte Spezialbehörden, oommissi(mers oder boards, voOr
gesehen und diesen war die Möglichkeit gegeben, eine Spezialsteuer 
zu erheben. Stimmte die Kirchspielgemeinde dieser adoptive act zu, 
so wurde sie dort, und zwar in der Regel mit besonderen lokalen 
Abweichungen von dem ursprünglichen Rahmen als local act ein
g,eführt. Bewährten sich nun die in den Lakalakt.en vorgesehenen 
Bestimmungen, so wurde der Inhalt der lokal verschieden gest,al,teten 
Bestimmungen einheitlich zusammengefaßt, dasjenige, was sich be
währt hatte, herausgehoben und in einem besonderen Gesetze kon
soOlidiert. Ein solches Gese,tiz hedßt Clallses Act. Die FoOlge dieser 
Gesetzgebung war, daß einzelne Spezialibehörden und Einrichtungen 
teils auf Grund der adoOptive acts, teils von Clauses Acts, oOft in ein 
und d,emselben Kirchspiel oder in mehreren gleichzeitig und neben
einander ,bestanden. Man muß sich für London diesen Wirrwarr 
von Verbänden noOch mehrfach multipliziert denken. Diese Entwick
lung führte nun aber überall zu einem weiteren Schritt <in der Kon
solidierung. Man hob die Zweckverbände, die gich am lebensfähig
sten und kräftigsten gezeigt hatten, heraus und übertrug ihnen, 

~) Die,se ist all-erdings bis zum heutigen Tage ein staatliches Organ 
geblieben, das einem dem Ministerium des Innern direkt untergeordneten 
Amte unterstellt ist. S. Low-ell, a. a. O. S. 191. 

') V gl. über di-e Ge,schichte des Metro,politan Board of W orks. 
Si n z he i m er, .Der Londoner Grafschaftsrat" . 
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die Aufgaben der übrigen, während man diese verschwinden ließ,I) 
& bedeutet ,auch die Metropol,is Loeal Mana.gement Act eine Kon-
4iloHdierung dieser Art, nur insofern in einem weiteren Sinne als nicht 
nur e~ne Zusammenfas,s'1lng sachliich, sondern auch örtlich ver
.chieden org.anisierter Zweckvel1bänoo vorgenommen wurde. 

Wie notwendig eine Zusammenfassung der Verwaltung gemein
samer Aufgaben damals war, geht daraus hervor, daß die Zuständig
keit des Amtes sich über ein Stadtgebiet erstreckte, in dem für di. 
übrigen Kommunalaufgaben immer noch Gemeinderäte von 30 Bo
roughs, mehr als ein Dutzend Bezirks- und ,andere Aemter (Boards) 
für Gruppen kleinerer Gemeinden und, hiermit nicht ganz zusammen
fallend, einige 30 Armenräte (boards of guardians) und andere Sonder
behör,den bestanden,außerdem die VerwaLtung der alten City-Kor
poration 2), die noch nach ganz mittelalterlichen Grundsätzen ge
bildet wurde und eine besondere SelbständLgkeit auch gegenüber 
dem Al1beitsamt bewahrte. 

Das Arbeitsamt war, ähnlich wie die Boards der einzelnen Ge
meinden, so organisiert, daß seine Mitglieder, ursprünglich 46, später 
56 an der Zahl, nicht von den Bü:r.gerndes gesamten Gebiets, übe·r 
das sich seine Macht ,erstreckte, ,sondern von der City-Korpor,atdon 
und den verschiedenen Gemeinderäten und Bezirksämtern, von 
denen kleinere z.u diesem Zweck'e zusammentraten, gewählt wurden, 
ein Organisationsgedanke, der, wenn .auch in etw,as veränderter 
F,c,rm, bei der Bildung des Verbandsa,usschllsses des best,ehenden 
Zweckverbandes Groß-Berlin wieder vorkommt. 

Das Arbeits8!mt, das eine Reihe von Erfolgen zu verzeichnen 
hatte, verlor nach eilliigen Jahrzehnten mehr und mehr an Be
deutung, zumal da unlrRutere Geschäfte, bei denen einige seiner Be
amten und 1vflinglieder beteiligt. ,gewesen waren, aufgedeckt wurden. 
Es wurde 1888 durch Gesetz abgeschafft., und seine Zuständigkeit 
auf ein neruM Or,~an übertragen, den Londoner Graftschaftsrat 
(London County CouncH). 

Zum Ver,ständnis dieses Schrittes muß hier nochmals ein Blick 
auf die Verwa,1tungsorg,ani,samon des ganz,en Landes geworfen 
werden. Inzw[schen haUe nämlich die U eberspannung des Ge
dankens der sachlichen Dezentralisation, wie man den vorhe,r ge
schi1derten Zustand vdeN'eicht bezeichnen kann, und das Be'stre,ben, 
alle dm öffentlichen Leben tätig,en Organe mögLichst auf Volks
W!ahlenz.u ,ba,Bieren, 7.11 einer Aenderung der Gemeinde- und Graf
oichaftsverfassung im~an;zen Lande g,eführt. Bereits im Jahre 
1835 war eine, Reform der Verf,assun.g der Boroughs erfo:lg,t, wodurch 

1) V gl. Ha ts ehe k, Englisches Staatsrecht, 11., 8. 415/16. 
2) S. Lowell, a.8.. O. S. 192. 
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tiberhaupt erst e.ine Stadt im modernen Sinne in England ins Leben 
gerufen wurde. Das Gesetz v()n 1835 gilt, nachdem es w·iederholt ab
~eändert worden iS't, heute in der Fassung der Municipal Corpora
tinns Act vom 18. August 1882.1) Erst durch dieses Gesetz war es 
möglich geworden, die Stadtgeme.inden, deren Verfassung bisher auf 
rinzelnen Charters beruhte, nach einheitlichen Gesichtspunkten zu 
organisieren. Zwar wird auch jetzt das Stadtrecht jeder Ortschaft 
e.inzeln auf Ant:r;ag durch den King in Council verliehen, dieser ist 
aber dabei an die Bestimmungen des Gesetzes gebunden. Damit 
wurde in die Mannigfaltigkeit der städtischen Verfassung, wenig
dens zu einem Teil, eine gewisse EinheHlichkeH hineingebracht. 
Ferner wurde das bisher fast ausschiliemich den Mitgliedern der 
Korporation zustehende Wahlrecht zu dem örtlichen Verwaltungs
organ, dem Municipal Council, den Bürgern übertragen. Im Jahre 
1888 wurde ferner durch die Local Government Act eine Reform 
der Grafschaftsverfassung vorgenommen. Bisher waren die 
Friedensrichter (die neben richterlicher einen sehr großen Teil Ver
waltungstMigkeit insbesondere die Polizei zu besorgen hatten) das 
.vichtigste Organ der Grafschaft gewesen. Neben diese traten 
sogenannte Grafschaftsräte (County Councils), auf die der größere 
Teil der von den Friedensrichtern besorgten Verwaltung überging 
und die nach dem Muster der Municipal Councils gleichfalls auf all
gerne1ine vVahlen gegründet wurden. Ferner wurde bestimmt, daß 
in Zukunft kein Armenverband, kein Flecken, kein Gesundheits
')ezirk oder Kirchspiel in mehr als einer Grafschaft liegen sollte, 
'Nodurch trotz des Bestehenbleibens eines Teils der Vielheit der 
sachlich dezentralisierten Verwaltungskörper eine große Verein
fachung der Verwaltung durchgeführt wurde. 2 ) Durch die Anwen
dung des diesem 3) Gesetz von 1888 zugrunde liegenden Gedankens 
fluf die Verwaltung von London war nun aber anch die jlöglichkeit 
gegeben, der Hauptstadt eine ze.:ltralere und zugleich in gewissem 
Sinne demokratischere Organisation als bisher zu geben. Da n'lch 
diesem Gesetz auch Städte zu Grafschaften erhoben werden konnten, 
so lag es nahe, auch einem solchen stadtähnlichen Konglomerat von 
Verwaltungskörpern, wie es London darstellte, eine Dachorganisation 
zu geben, die zugleich das Municipal Board of "Works ablösen konnte. 
So wurde in dem vorerwähnten Gesetz von 1888 London zur Graf
schaft erklärt und der neue Londoner Grafschaftsrat geschaHen, der 

1) Vgl. The Public General Statutes 1882, London, S. 205 bis 301. 
2) Durch ein Gesetz von 1894 wurde die demokratische Basis nach 

dem Muster der anderen Ges.etze auch den Kirch3pie1en, Güsundheltsbe
zirken und Armenverbänden gege.ben. 

3) V gl, L 0 we 11. a. a. O. S. 128, 129. 
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nicht wie das Municipal Board of Works von den verschiedenen Ge
meinderäten und Bezirken, sondern wie die ,anderen Grafschaften 
durch die Bürger unmittelbar gewählt wurde. Seine Aufgabe bestand 
im wesentlichen in der Erfüllung der bereits dem Municipal Board of 
Works überwiesenen gemeinsamen Zwecke, die indessen noch eine 
Auo:dehnung erfuhren, ohne daß jedoch nunmehr aUe gemeins,amen 
Aufgaben dem County Oouncil übertragen wurden. Die Grafschaft 
London in diesem Sinne bildete einen großen kommunrulen Zwe,ck
verband. 

Im Jahre 1888 zeigte dieser ,allerdings noch ein ziemlich un
fertiges Bild, da die Local Government Act an den bestehenden Ge
meinderäten und Bezirksämt,ern nichts geändert hruUe. Seine end
,gültige Form erhieLt der V,e,rhand erst durch ein Gesetz von 1899, 
die sogenannte London Gov,ernment Act. Durch dieses Ge.setz, das 
die Privilegien der City wieder unberührt Ließ, wurde die übrige 
Grafschaft in 28 zum Teil ,blisheT schon bestehende, zum Teil erst 
zu diesem. Zwecke geschaffene Bezirke, Boroughs, eingeteilt, dis 
~ämtlich neue Zuständigkeiten und Orga;ne erhielten. 

Die heutige Verfassung Londons. 
Nach diesen Gesetzen, die bis lauf den heutigen Tag kein& 

wesentlichen Aenderungen erlahren haben, stellt sich die Ver
fassung Londons wie folgt dar. 

a) Allgemeines. 
Man hat zweierlei zu lJ.Il1tersCiheiden, einmal den Poli:zeioozirk 1) 

London, d. h. das Ge,b:iet, für das eine gemeins,chaftliche, dem PoLi,zei
ministerium (Rome Secretary) unmittelbar unterstell:te Polizei be
ßteht und dias einen F<lächenraum von 700 englischen QwadratmeHen 
mit einer Bevölkerung v()n fast 71/ 2 Millionen Einw()hnern umfaßt, 
:und dann die Grafschaft London, deren Verwaltung sich über ein 
Gebiet von 118 englischen Quadratmeilen mit 4522000 Ein
wohnern (1911) erstreckt. Soweit über dieses Gebiet hinaus im 
BereiCih des Polizei bezirks London Gemeinden mit der Grafschaf. 
London zu einem einheitlichen Wirtschaf.t,sgebiet ZillSammen
gewachsen sind, ist das Problem Groß-London heute noch ungelöst. 
Diese Gemeinden gehören den verschiedensten Grafschaften an. 
Immerhin, das Problem der Organisation der Verwaltung eines Ge
biets von 41/ 2 Millionen Menschen bleibt gewaltig genug. 

Ganz Londonzerfällt', wie bereits ,gesagt wQTden ist, ,abgesehen 
von der Oity, in 28 Boroughs, die eine v()llständig selbständige Ver
waltung, ein eigenes Budget und <eigene Steuern haben. 

1) Er ist eing,eteilt in 21 Divisionen unter einem Superintendenten, 
und diese zerfallen wieder in Subdivisionen unter Inspektoren. 
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Für die Erfüllung gemeinsamer, über den Bezirk der ein
zelnen Boroughs binausgehenden, Aufgaben is,t einmal der Londoner 
Grafschaftsrat mit seinen bestimmten, früher bereits dargesteHten 
Kompetenzen bestellt worden, auf den auch seit 1903 an Stelle des 
darürbestehenden London School Board die Verwaltung der ge
meins'amen Schulangelegenheiten übergegangen isU) Ferner be
stehen eine Reihe anderer zentraler Aemter, sogenannte Authorities, 
ein Zentral'Spitalamt, das zugleich Zentralirrenamt ist (MetropolHan 
Asylums Board), ein Zentralarbeltslosenamt (Central Unemployed 
body), ein Zentralwasseramt (Metropolitan Water Board) sowie 
Zentralstrombauverwaltungen für Themse und Lea (Thames Con
servancy Board, Lea Conservancy Board) und eine Zentralbafen
verwaltung (Port of London Authority). Alle diese Aemter wirken 
nebeneinander und durchaus unabhängig von dem Londoner Graf
schaftsrat. Ein Teil von ihnen bestand bereits vor Errichtung des 
Grafschaftsrats London und wurde auch durch ihn nicht beseitigt, 
wie das Zentralspitalamt, das 1867 gegrQndet wurde 2), ein Teil wurde 
auch noch nachher gegründet, wie das Metropolitan Water Board 
(1902).3) Letzteres ist auch insofern von besonderem Interesse als 
es nicht nicht aus unmittelbaren Wahlen hervorgeht, sondern von 
Delegierten gebildet wird, die die einzelnen Städte Londons und das 
London County Council entsenden." Man sieht an diesem Beispiel 
deutlich, daß mit der Bildung der Grafschaft London durchaus nicht 
mit dem alten Prinzip sachlicher Dezentralisation gebrochen worden 
ist. Es bestehen weiter noch eine ganze Anzahl von Organen neben
einander. So gibt es, trotzdem durch die Einführung der Borough
Organisation eine wesentliche Vere.infachung der untersten lokalen 
Verwaltungskörperschaften beabsichtigt war und auch durchgeführt 
wurde, neben 31 Armenbehörden (Boards of Guardians) 
eine Zentralarmenbehörde für London gibt es heute noch nicht -
auch noch die alten Kirchspielbehörden (Vestries), wenn auch mit 
gemindertem, hauptsächlich auf die Steuerveranlagung reduzierten 
Wirkungskreis. Das ist in großen Zügen die Organisation von 
Groß-London. 

1) Educaton London Act von 1903. 
2) Metropolitan POOl' Act. 
3) Act 2, Ed. VII, e.21. Interessant ist die Entstehungsgeschichte dieses 

Board insofenl, als der Londoner Grafschaftsrat oder vielmehr die fort
schrittliche Mehrheit dieser Körperschaft die Wasserv·ersorgung Londons, 
die vorher durch 8 PrivatgH~ellschaften erfolgte, durchaus selbst ühernehmen 
wollte. Die Besorgnis vor den radikalen Tendenzen des Grafschaftsrats 
veranlaßte die konservative Regierung jedoch, einen besondeTt~n Zweck
verband zu bilden. S. L 0 W €I 11, a. a. O. S. 202. 
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Um beurteilen zu können, was sie im einzelnen für die Ver
waltung der Riesensta<dt leistet, muß manSlieh darüber klar werden, 
wie die Kompetenzen der e[uzelnen Organe verteilt sind. Für dia 
Erkenntnis dieses Problems kommtzlweierlei in Betracht: Die Be
fugnisse eines Lok1al-V'erwaHungskörpers sind nicht wie in Deutsch
land schon in ,dem Begriff enthalten und damit ,veit ahgesteckt. So 
gehört z. B. in England durchaus nicht prinzipiell zu den Aufgaben 
einer Gemeinde alles, was nicht in den Bereich der Zuständigkeit 
anderer Ver,bände gehört, sondern jede einzelne Befugnis kann ein 
VerwaItungskörper nur .auf Grund einer ausdrücklichen und be
sonderen gesetzlichen Ermächtigung ausüben. 1) Die Kompetenzf'll 
bestimmter Organisationen, wie z. B. des Londoner Grafschaftsrats, 
nennen, hieße eine Fülle von Special Local Acts und von PI'ivy 
Gouncil Orders aufzählen, 2), die gerade in diesem Falle in großem 
Umfange ergangen sind.3) Zei.gt sich somit im materiellen Recht 
tUe Neigung des Engländers, a,uf den praktischen Fall zuge
"ehnittene Spezialgesetze zu bevorzugen, so besteht ferner. 
worauf in einem anderen Zusammenhang schon hingewiesen 
worden ist, me gleiche Neigung hinsichtlich des formellen, 
des Organisationsrechts. Spez1ialbehörden für bestimmte Zwecke, 
deren Dringlichkeit eine Organisation erheischen, nicht OI'@ane für 
einen unbegrenzten Kreis von Verwaltungsarufgahen, das ist der 
typische Fall englischer VerwaItungsorganisation. Alle diese vor
her aufgezählten Aemter sind Zweckverbände, der Londoner Graf
schaftsrat nicht zum wenigsten, er ist nur ein Verband zur gemein
samen Verwaltung mehrerer Zwecke. So löst der Engländer das 
schwierige Problem, wie bei der Verwaltung der Riesenstadt Zen
tralisation und Dezentralisation im Einklang zu bringen seien, durch 
eine ausgedehnte sachliche Dezentralisation. Die Schaffung der 
28 Boroughs bedeutet keine Ausnahme hiervon. Hier kommt nur ZUL' 

sachlichen die territor,iale, Dezentralisation hinzu. Es gi'bi Auf
gaben, die zwar zweckmäßig, auch sachlich dezeniralisier,t behandelt 

1) S. auch Red 1 i (j h, Englische Lokalverwaltung, S. 358. 

") Allerdings hat die Stadt das Recht, Ortsstatuten zu erlass,en, 80-

i~enannte Bye-Law,s, die sich aber im Rahmen der d-er Stadt üb-ertragenen 
Befugnis halten müssen. 

3) Dem kontinentalen Betrachter faUen besonders die ersteren auf. 
Sie -erklären s.ich aus der für die ganzen englischen Verhältnisse typischen 
Erscheinung, daß die Kommune, neben dem zentralen Regierungsorgan, dem 
Local Goyernment Board, dem Parlament untersteht, bei dem sie Private 
Bills einbring'en kann, wogegen dieses seine administrative Oberhoheit in 
Gestetlt ,'on Local Aets betätigt. 
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werden müssen, aber nicht :für die Gesamtheit der Riesernstadt, 
sondern nur für einen Bezirk derseLben. 

Bei diesem ~anzen System von Zweckverbänden, darauf sei 
hier besonders hingewiesen, hat die Fr1age, ob eine E,inheits
gemeinde oder eine Vielheit Zoll einer Gesamtgemeinde zusammen
geschlossener Einzelgemeinden für die Organisation des ge,samten 
Körpers der Riesenstadt besser sei, keine RoHe gespielt. London ist 
keine Gesamtgeme!inde, obwohl vieles daran sowohl wie an die 01'
~anisation des Bundesstaates erinnert, die zweierlei Steuern, Ge
meindesteuern und Grafschaftssteuern, die VerteHung der Kom
petenzen, der Organe. Man müßte es dann eine VieIheit von Gesamt
geme1inden nennen, für Wasser, für Spitäler, für Kanalisation usw. 

Infolgedessen paß.! es schlecht als ein Vel1g1eichsobjekt für eine 
aollf so anderen Verwaltungsgrundsätzen aufgebaute Organisation, 
wie es Groß-Berlin ist oder sein könnte. Immerhin steckt in dem 
Gedanken, die Verwaltung stets in engste Beziehung zu den Ver
waltungszwecken zu setzen, so viel Gesundes und praktisch "Wel'l
volles, daß seine Durchführung im einzelnen im Hinblick auf jede 
Reform von dem höchsten Interesse sein muß. Wir wenden uns 
daher jetzt den organisatorischen Einzelheiten dieses Systems von 
Zweckverbänden zu. 

Dem Engländer ist der Gedanke, auf den wir einleitend hin
gewies.en haben, daß Verwaltung nur dann e,twas Nützliches -leisten 
könne, wenn sie in eine möglichst nahe Beziehu.ng zu den Mensr,heu 
gebracht würde, für die sie gßlleistet wird, ebenso geläufig wie unR. 
1!~r hat daraus, wie wir sehen w,erden, sehr praktische Konsequenzen 
gezogen. Die Verw.altung:skörper der Büroughs sowohl wie der 
Grafschaft London gehen aus unmittelbaren Wahlen hervor. 

b) Die Verwaltung der Boroughs. 

Die Verwaltung der Boroughs ist durch die Act to make beNer 
prüvisiün für Local Government in Lond·on vüm 13. Juli 1899 
(London Güvernment Act) gerege.IU) Danach wird die Verwaltung 
durch einen Gemeinderat (OoUThcil) ausgeübt, der be,stehen soll aus 
dem mayor, aldermen und councillors. 2 ) Diese Regelung entspricht 

1) The Public General Acts 1899, S. 21 bis 41. 
2) § 2. Die dort angeg,ebene Bestimmung, daß no wornan shal1 1Ie 

eligible for any ,such office ist durch G-esetz von 1907 (Qualification of 
Wornen Act) beseitigt. 

Was die Art der Bildung des Councils und die Funktionen seiner 
Mitglieder anbelangt, so wird auf die Loool Government Act von 1888 und 
in di.eser in vieler Hinsicht auf die Municipal CorporationsAct von 1882 ver
wiesen, vgI. insbesondere § 2 Ziff. 4 der London Governrnent ,Act. 
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der Mundcipal Corporations Act vom 18. August 1882 1), in der im 
§ 8 gesagt ist, daß der Name der Municip,al Corporation im Falle, 
daß sie eine City ist, "the mayor, aldermenand citizens of the city" 
sein soll. Der Gemeinderat ist das obe,rste Verwaltungsorgan der 
Stadt.2) E,s ist das einzige, das bis auf aidermen und mayor un
mittelbar von den Wählern ,gewählt wird. 3) Die nach der preußi
schen Städteordnung für die östlichen Provinzen von 1853 und noch 
in vieIen anderen deutschen Gemeindeverfassungen vorgenommene 
Unterscheidung zweier Körper, von denen der eine im wesentlichen 
eine beschließende, dem Parlament im Staate ähnliche, der andere 
eine ausführ,ende Rolle spielt, die auch dem nooesten Gesetzentwurf 
Groß-Berline zugrunde liegt, ist in England gänzlich unbekannt. 

Die aldermen und der mayor stellen kein der Gesundheit des 
Council Ige.genübertretendes Organ dar:'') Während die Zahl der 
CouncilJors sich nach der Größe des Borough richtet, beträgt die 
Zahl der aldermen für die Londoner Boroughs 1/6 der ersteren, eine 
Ausnahme gegenüber den anderen Boroughs, wo sie 1/3 beträgt.. Sie 
unterscheiden sich von den Councillors vor allem dadurch, daß sie nicht 
wie sie unmittelbar von den Wählern gewählt werden, sondern das 
CounClil kooptiert 5) sich gewissermaßen noch ein Drittel 6) Bürger, 
die es für die Erfüllung der gemeinsamen Aufgaben für bes,onders 
geeignet hält. Auch beträgt ihre Amtsdauer nicht 3 Jahre, 71, wie 
bei den Councillors. Abgesehen davon, daß sie al,s WahLbe,amte bei 
den W,ahIen mitwirken, h8Jben SJie keine besonderen Vorrechte. Sie 
bilden nur eine etwas vornehmere Klasse von Councillors, und diese 
Sonderstellrung beruht hauptsächlich auf ihrer längeren Amtsdauer. 
Sie werden statt auf 3 ,auf 6 J,ahre gewählt.8 ) Durch die eigentüm
Liche Art ihrer Berufung ist es ermöglicht, in kommunalen DJngen 

1) The PlLblic General Statutes 1882, S, 205-301. 

') § 10. The municipal corporation of aborough shaU be capabl~ of 
acting, by the eouncil of the borough, and the council shall exercise all 
pO!W6rs vested in the eo,rporation by this Act, or otherwise. 

I) § 11. Das Wahlrecht umfaßt im wesentlich.en die gleichen Per
sonen, die zum Parlament wählen oder gewählt wer,den, können. s. L 0 weil 
II, S. 199. 

') § 10 Abs. 2, The council shall consist oi the mayor, aldermen and 
eouncillors, vgl. auch Lo w oe 11, 2, S. 146. 

6) § 14. 

6) § 14. 

7) § 13. 

8) § 14, s. auch Lowell, S.147. 
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besonders erfahrene Bürger für die Verwaltung heranzuziehen. 
Außerdem bilden sie ein mehr ständiges, die Verw'altungstradition 
sicherndes Element. Auch der Bürgermeister ragt keineswegs über 
den Gemeinderat heraus. Er ist mit lminem deutschen Bürger
meister, auch nicht einmal mit dem der östlichen Städteürdnung zu 
vergleichen. Er ist, was seine rein kommunale Tätigkeit anbe
langt 1), lediglich von repräsentativer, geradezu dekorativer Be
deutung 2), er vertritt die Stadt nach außen. Seine Hauptaufgabe 
besteht ,darin, große Festlichkeiten zu gehen, deren Kosten sein Ge
halt weit übersteigen; infolgedessen werden nur sehr wohlhabende 
Personen das Amt eines mayor annehmen können. Was dagegen 
seinen Einfluß ,auf c1ie Verwaltungsgeschäfte anbelangt, so wird fast 
übereinstimmend von allen Kennern englischer Verhältnisse ver
sichert, daß dieser ganz gering ist. Die Verwaltung Birrninghams 
von 1873 bis 1876 durch Chamberlain wird immer als Ausnahme 
aufgeführt, die die Regel bestätigen 3) soll. Der mayor wird eben
falls von dem Council ,auf 1 Jahr und zwar in der Regel aus der 
.Mitte seiner Mitglieder gewählt. 4) Er kann einen alderman oder 
<.'ouncillor zu seinem Vertreter ernennen (deputy mayor). 

Der Schwerpunkt der Verwaltung liegt ndcht in dem Plenum 
des Gemeinderats, sondern vielmehr in dessen Ausschüssen. 5) Von 
diesen "Committees" besteht eine große Anzahl. und der Gemeinderat 
ist inder Zahl und Art ihrer Bildung durch das Gesetz in 
keiner Weise beschränkt. Die Mitglieder derselben müssen nur 
aus der Zahl der Mitglieder des Council genommen sein. 6) Die Ein
richtung, Wlie sie seit der St.einschen Städteürdnung in Preußen für 
die Verwaltungsdeputationen besteht, daß auch andere Bürger als 
Mitg~ieder herangezogen werden können, ist hier unbekannt. 

In der Einrichtung der Ausschüs,se kommt wieder das vorher 
bereits mehrfach hervorgehobene Grundprinzip epgEscher Ge
meindeorganisation deutlich zum Ausdruck. ürg'anisieren heißt hier 
Einrlchiungen treffen, die möglichst für den bestimmten Zweck, dem 
8ie dienen soUen, eingerichtet sind. Dieses Prinzip ist in erster 
Linie zur Erklärung davon heranzuziehen, daß es in der englischen 

1) Daneben ist er Friedensrichter. 

2) Vgl. auch Redlioh im Handwörtilrbuch der Kommunalwissen-
5chaften, S. 630. 

') V gl. L 0 we 11, S. lö3. 

~) § 15. 

5) V gl. auch Red 1 i eh, Englische Lokalverwaltung, S. 302. 

6) § 22. 
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Gemeindeverfass:ung im Grunde nur ein Orga.n gibt, keine Trennung 
von Verwaltungskörpern, von denen nach dem Muster der Staats
verlassung' in anderen Ländern eines eine legislativähnlliohe Tätig
kedt entfaHet, während das andere nur Exekutiveüht. Der prak
tische Engländer sieht als Auf,gabe der Gemeinde nur Verwaltung, 
er hält daher die vorerwähnte Unte:rscheidung zwischen einem be
ratenden und ausführenden Organ für nicht am PI'a,tze und bestimmt 
nur ein Organ zur Aus:i1bung der VerwaHungstätigkeiU) Diese 
wird im einze'lnen durch die Ausschüsse, die für bestimmte Zwecke 
bestellt werden, besor~; sie ist auf sie voHständig aufgeteUt. In 
diesen sachlich dezentr!alisierten Ausschüssen 2) liegt der Schwer
punkt der Verwaltung, die Exekutive. Die Mitglieder der Aus
schüsse werden von dem Gemeinderat gewählt, den V orsitzendpn 
wählt gewöhnlich der Ausschuß selber und zwar auf ein J ahr. ~) 
In der Regel wird derse1be, um eine Stetigkeit in der PoEtik der 
Ausschüsse zu erzielen, wiedergewählt. Die wichtigsten Aus,schüsse 
.,ind der allgemeine Exekut:ivausschuß und der Finanzausschuß. 
Auch gibt es nach dem Muster ,des Unterhauses Untersuchungs
ausschüsse (Committees of Inquiry, eine Art Enquetekommis
sionen).4) 

Was ,das, Verhältnds des Gesamtgemeinderats zu den Com
mittees anbeIangt, so besteht seine Tätigkeit in der Hauptsache 
darin, die Maßnahmen der AusschüsoSe zu überwachen und, soweit 
erforderlich. zu genehmigen. 5) Sie spielt sich in der Praxis in 
der Regel so ab, daß die ProtokoUe oder Auszüge aus den Verhand
lungen gewöhnHch mit der 'l.lagesordnllng für die Gemeinderats
sitzungahgedruckt werden, die mehrere Ta,ge vorher den MitgHe
dern zugeht und der Regel nach in der Presse veröffentlicht wird. 
Diese Berichte werden inde,r Sitzung verlesen und meist kurzer 
Hand angenommen. 6) Ursprünglich war wohl gedacht, daß der Ge-

1) Auch im Parlament ist ja Ge,set;.r,gebung und Verw,altung nicht 
streng geschied,en. Das Parlament hat vielmehr ein weites Feld von Ver
waltungstätigkeit, dessen sachliche Bearbeitung seinen Ausschüssen unter
lie,gt. 

2) Die Zahl der Ausschüsse bewegt sich zwischen einem haloon 
Dutzend bis zu mehr als 20. s. L 0 weIl, S. 155. 

3) Munic. Corp. Act § 22. 

4) S. Red I ich im Handwörterbuch der KomlUunalwissenschaften, 
S. 630. 

6) § 22, but the acts 'of every such committee shall be submitted to 
thoe council for their ap:proval. 

6) Vgl. Lowell, a. a. O. S. 159. 
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mejuderat, um eine zentrale Behandlung der sachlich dezentrali
sierten Verwaltung 'zu ermÖgllichen, sich eingehender mit den Be
l'chlüssen befassen sollte. Die Zunahme der Gemelndeaufgabell 
zeigt, wie sehr die sachliche Dezentralisation gerechtfertigt ge
wesen ist. 

Die Darstellung der Org,anisation der BoroughB wäre unvoll
ständig, würde nicht der Beamten gedacht, denen tatsächlich eine 
große Bedeutung in der englischen Stadt zuk.ommt. Die Beamten 
sind als Sachvers-tändige gedacht, die zur Verfügung des Gemeinde
rats und seiner Ausschüsse stehen. Es ist klar, daß sie einen großen 
Teil der Arbeit leisten. Im Gesetz sind nur zwei von ihnen ge
nannt: der town~clerk (St'adtsekretär) und der treasurer (Käm
merer). Beide werden v()m Gouncil gewähJt.1) Ihre Auswahl er
folgt meist auf Grund ihrer besonderen Tüchtigkeit. Eine öffentliche 
Ausschreibung und das Erfordernis einer oosQnderen Qualifik'ation 
als barrister oder solicitor ist vielfach vorgeschrieben. Der wich
tigste Be,amte ist der town-cIerk. Sein ginfluß geht w,eit über die 
ihm durch das Gesetz übertragenen Komp·etenzen, die Obhut über 
die Privlilegien, Dokumente und Archive, die Erstattung der Be
richte an das Local Governement Board und eine Anzahl von wich
tigen, mit den Vv'"ahlen zusammenhängplid[')1 Obliegenheiten, hinauf'. 
'Vor allem ist er der Chef der gesamten Verwaltung. Er vereinigt 
ferner in seiner Person die ObLiegenheiten eines Stadtsekretär!s und 
.Tustitiars der Gemeinde, durch welche Tätigkeit er einen großen 
Einfluß auf aNe Beamten und Mitglieder des Gemeinderats erlangt 
hat, der sich weit über das juristische Gebiet. hinaus auf den allge
meinen Geschäftsbetrieb erstreckP) Seine Stellung ist nicht zu Un
recht mit der eine,s englischen Unters.aatss,ekretärs verglichen 
worden.3 ) Bei der hohen Achtung, die man in Engltaud von d·em 
'Wissen der Sachverständigen hat, hat der t()wn-clerk eine Stellung, 
Woortung nach außen fehlt ihm. Dadurch, daß er den gü>samten G~
schäftsgang übersieht, ist er vieLleicht das einzIge Organ, in dem 
die, was den tatsächlichen Einfluß anbelangt, der SteUung eine!! 

1) §§ 17, 18. 

2) S. Lowell, a. a. O. S. 164. 
3) s. L 0 w e 11, a. a. O. S. 165. Ei,erbei sind die Mitgli€der des 

Gem~inderats mit den MinisteiITl zu vergleichen, die die VerantW'Ortlichkoeit 
:für die g>etroffen€n Maßnahmen nach aJUß.en übernehmen, während aioe tat
sächliche Bearbeitung dem Unterstaatssekretär bezw. seinen Beamten 
obliegt. 

Der Vergleich gilt auch für die Beamten, die d,en Vorsitzenden der 
Ausschüsse zu,r Seite Sltei,hen. 
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deutschen Bürgermeisters nicht unähnlich ist. 1) Nur die Verant
wortung nach außen fehlt ihm. Dadurch, daß er den gesamten Ge
schäftsgang übersieht, ist er vielleicht das einzige Organ, in dem 
uie Einheit in der so stark dezentralisierten Verwaltung der St,adt 
verkörpert wird. 

c) Die Organisation des Grafschaftsverbandes Landon. 

W,as nun die Organisation der Verwaltung der Grafschaft 
London anbelangt, so ist sie nach dem Muster der Boroughver
fassung gestaltet. 2) Die Basis bildet das allgemeine Wahlrecht. 
Alle Mitglieder des London County Council werden unmittelbar von 
den Bürgern der gesamten Grafschaft gewählt. Der ganze Graf
schaftsrat, insgesamt 118 Mitglieder, wird auf einmal, und zwar alle 
3 Jahre, erneuert. Seine Mitglieder wählen 19 aldermen auf 
6 Jahre, von denen die eine Hälfte alle drei Jahre ausscheidet. Der 
Grafschaftsrat wählt ferner einen Vorsitzenden (Chairman), einen 
Vizepräsidenten und einen stellvertretenden Vorsitzenden, für je ein 
Jahr. Die Ver,teilung der Kompetenzen ist die gleiche wie bei den 
Town-councils. Nur der mayor fehlt ganz. Auch hier liegt der 
Schwerpunkt der Verwaltung in den Ausschüssen. Nur haben tat
sächlich die Vorsitzenden der Ausschüsse hier nicht die gleiche 
Macht erlangt wie in den Municipalstädten. Sie werden in der Regel 
nicht wieder gewählt. 3) Auch die Beamtenschaft, die im übrigen 
ganz analog der Beamtenschaft der Municipalstädte organisiert ist, 
hat hier nicht den gleichen Einfluß. 4) 5) 

1) Red 1i c h hat den Vergleich noch weiter geführt (Handb. d. 
Komm. Wis,senschaften, S. 633). Das Town-Council, sagt er, gleiche dem 
Unterhause, indem es durch seine Approbation die gesamte Verwaltungs
tätigkeit der Beamten und Comittees ratifiziert, dadurch dauernd über
wacht und für alle Probleme und Intere,ssen des lwmmunalen Lebens aus
schließlich und oft bis in dIe Einzelheiten genau die Weg,e vorschreibt, auf 
welchen die Gemeindeverwaltung zu wandeln hat. Der Mayor endlich 
fungiere - vergleichbar dem Träger d,er Krone - als der solenne, durch 
Zeremoniell und äußere Abzeichen vielfach ausE\'ezeichnete Repräsentant 
der Gemeinde, als Symbol der städtischen Individualität hochgeehrt, aber 
keines,wegs berufen, die Regi,e.rung der Stadt s,elbstwillig zu be,einflussen. 

2) Vgl. vor allem §§ 1,3, 40 der Local Government Act. 
8) So La w e 11, a. a. O. S. 205, Anm. 1. 
4) S. L 0 w e 11, a. a. O. S. 206. 
6) Was die Authorities anbelangt, so werden sie in der Regel vom 

Grafschaftsrat her org,anisiert, der in ,si,e seine Mitglieder deligiert. Doch 
gibt es auch hier Abweichungen, wie beim Metropolitan Water Board her
Torgehoben worden ist. 
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cl) Die Besonderheiten der Verfassung der City von London. 

Neben den Boroughs und der Grafschaft, nur in wenigen 
Punkten ihr unterworfen, steht die City-Korporation, die ihre eigene 
Polizei besitzt, und deren Organisation sehr stark an die Ver
fassung mittelalterlicher Korporationen erinnert. Sie soll hier nur 
kurz gestreift werden. Charakteristisch für sie ist, daß neben dem 
Lord Mayor, dessen dekorative Gestalt ja auch in Deutschland ge
legentlich bekannt geworden ist, dem Court of Aldermen und dem 
Court of Common Council auch noch die Zünfte und Gilden an 
der Verwaltung teilnahmen, die mit ,dem Lord Mayor, den Sheriffs 
und den aldermen im Court of Common Hall zusammentreten. Ihre 
Aufgabe besteht in erster Linie in der Wahl des Treasurer und 
anderer Beamten der City, außerdem schlagen sie zwei Kandidaten 
für das Amt des Lord Mayor vor, von denen die aldermen einen 
erwählen. Ferner ist der Verwaltung der City besonders eigen
tümlich, daß die aldermen auf Lebenszeit gewählt werden. So bildet 
die City-Verfassung eine eigentümliche Reminiszenz alt-englischen 
Städterechts. 

Reformbestrebungen. 

Zum Schlusse sei noch die Frage gestreift, ob das Verwaltungs
system, das in der englischen Hauptstadt herrscht, als eine befrie
digende Lösung angesehen wird. Das ist keineswegs der Fall. 
Zwar wird von konservativer Seite ein Festhalten an der bestehenden 
Organisation empfohlen. 1) Die Liberalen dagegen erblicken in der 
allzuweit gehenden Dezentralisation einen Mangel. Ihre Forde
rungen werden in einer Schrift zusammengefaßt, die die links
liberal-sozialistische London Reform Union herausgegeben hat. 
"London to-day und to-morrow". 2) Dort wird auseinander gesetzt, daß 
die Verwaltung zu teuer und zu verwickelt sei und daß die Befug
nisse der Boroughs und des London County CounciI nicht genau 
abgegrenzt seien. Es wird verlangt: 

1. .allgemeine Zentralisation aller Behörden in eine, neuen 
obersten Grafschaftsbehörde, 

2. Einverleibung von Groß-London, 

3. eine einheitliche Steuer für London, 

1) Von deut~chen Beurteilungen wird vielfach der Wmt, den die 
Selbständigkeit der Städte für die Gesamtorganisation hat, hervorgehoben. 
So Walli im Pre~ß. Verwaltungsblatt, Jahrg. 31 (1909), S. 24, Büchel 
in Schmollers Jahrbuch, S. 120. 

2) London 1908. 
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Forderungen, die sich mit den in unseren Tagen für Groß-Berlin 
aufgestellten Plänen offenbar nahe berühren. Eine Aenderung des 
Systems, das bei der inneren Organisation der Verw'altungskörper 
besteht nämlich, daß Beschlußfassung und Ausführung durch ein 
starkes Organ vorgenommen werden, ist bisher von keiner Seite 
gefordert worden. Hierin wird mit. Recht auch von deutscher Seite 
der Wert des Systems erblickt. 1) 2) 

Zusammenbssend wird man sagen können, daß in der Organi
sa.tion des heutigen London ein interessanter VerSlich zu erblicken 
ist, eine große, aus verschiedenen kommunalen Verbänden zu
s"mmengewachsene, Wil'tschaftseinheitauch verwaltungs technisch 
nach einheitlichen Gesichtspunkten zusammenzufassen, ohne zu
gleich die früheren politischen Einheiten durch Errichtung einer 
einzigen sie in sich .aufnehmenden Orts gemeinde zu zerstören. So ist 
eine Versöhnung von Zentralisation und Dezentralisation angebahnt 
".'orden. Immerhin wird man sagen müssen, daß diese durchaus 
nicht vollkommen ist. Die Wege, die man zur Erreichung diese:-: 
Zieles eingeschlagen hat, sachliche und örtliche Dezentralisation. 
laufen nicht in einer Zentrale zusammen. Das ist als ein Mangel 
selbst für den zu betrachten, dem nicht die Einheitsgemeinde als 
Ideal vorschwebt, und' ist, wie gezeigt worden ist, auch von den 
Nächstbeteiligten als ein solcher angesehen worden. Zwar ist auf 
finanziellem Gebiet, um die GeldbedÜl'fnisse reicher und armer Ge
meindenauszugleichen, ein La,stenausgleich durch Schaffung eines 
besonderen Fonds geschaffen worden, der si.ch trotz seiner Kompli
ziertheit gut bewährt haben soll. Aber es ist aus den vorher ange
führten Gründen zum mindesten zweifelhaft, ob die Entwicklung, diE' 
offensichtlich nach einer größeren Vereinheitlichung der Ver
waltung drängt, an dieser Stelle Halt machen wird. 

1) So hebt Po e ns ge n, wohl nicht ganz zutreffend, aber das 
Richtige meinend, als eine besonders gute Wirlmug hervor, daß j,edes 
MitgUed des GraLschafts.rats zugleich beschließend und verwaltend tätig 
BeL Frhr. v. BI' a. u n, S. 425, sieht den VorteH vor allem darin, daß hier
durch das InteiJ'esse dßr Bürger an der Gemeinschaft geweckt werde, di€se 
Verständnis für das Regieren bekommen und daß die Fachkenntniss€ der 
Bürger nutzbar gemacht werden. 

Nachteile der DezentraJi.sation erblickt er darin, daß die allgemeinen 
Interess€n zu w€nig hervortreten, S. 426. 

') Bisher ist jedoch keine dieser Forderungen durchgesetzt wo,rden. 
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New York.1
) 

·Wir haben gesehen, daß man in Paris an das Problem der 
Bildung und Organisation einer Hiesenstadt eig,entlich noch gar 
nieht herangetreten ist. ·Wenigstens nicht, wenn man darunter den 
Yenmch versteht. wirt.schaftlich zusammengehörige Kommunen zu
sammenzufassen unll in eine solche Beziehung zu bringen, daß die 
GE'gclI,'<ätze einzellokaler InteTessen mit denen der Gesamtheit .auch 
yrnn.ltungsl'ec-htlich m<igliehst überbrückt werden. Und mußteIl 
\de fei"ji"lelJen. daß auc·h in London die dort getroffene Lösung in
<-'OIt'i'll noch nicht ganz befriedigte, als es dort vor allem an der Ein
heitlichkeit der Verwaltung in vieler Beziehung noch sehr mangelt, 
so ist über New York zu berichten, d.aß dmt das Problem offenbar 
gesehen und seine Lösung im Sinne eines Ausgleichs von zentraler 
und deZf'lltralisierter Verwaltung jedenfalls versucht worden ist. Es 
~iht ein Greater New York. Ja, es gibt eine Cha.rter of Greater 
::\"{'''- Ymk. d. h. ein die YerwaHung von Gl"oß-New York regelndes 
"'l'ezialgesetz. 

1) Literatur: 

n (.' i 08 F. V{ i 1 co x, Ph. D., The Government of Great American CitißS. 
in Y.erfassung lmd Yerwa1tungsorganisation der Städte. Im Auftra.g 
,1(\;;: YereinB in!" Soziu.lpoIitik herausgegeben, lJEli'pzig 1908, S. 53-29:>'. 

1:' 1'''" n k ,J. G {} 0 d n O"IV. Th€ Position and ·Powers of Citires in the Uni ted 
States, ebendort S. 3-49. 

Dpl'selbe, M'l1nicipal Government, New York 1909. 

':C B. Munro, Government of American Citi(J.S, N~w YW'k 1912. 

D~l';;oelbe, Amerikanische Ge.meindeverfassung und. -yerwultung, im Rand-
wörterbuch der Kommunalwissenschaften, S. 34--38. 

DCl"~clbe, The Initjative, R€ferendum a.nd Reca.ll, New York 1911. 

G. H. Wodruff. City Government by C()mmission. Ncw YOl'k 1911. 

H. B ru e re, The Ne-w City Government, NeiW York 1912. 

W. B. Munro, A Bibliography of Municipal Government. 1913. 

1:'. J. G () 0 d n Q w. City Governmenif:. in the United States, New York 1004. 

J. :\. Fa i l' 1 i e. Municipa1 Administration, New York 1901 . 

. T. F. D i 11 0 n. Law of Municipal Corporations, Boston 1890.. 

E 1" lt S t F Te und, Das öffentliche Recht der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Tübingen 1911. 

R. C oe s t er. Verwaltung uud Demokratie in den Staaten von Nord
amerika., München 1913. 

H·e r z f eId, Groß-New York 1898. 

GI um, Organisation. 
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Danach ist die Sta.dt in fünf Boroughs eingeteilt: "ManllH i I 'lf!"· . 

.• 'l'he Brom;:", .. ßrooklyn", "Queen8" und "Richmond". 1) Die Rie.;en
stadt yon über 31/ 2 .Millionen Einwohnern zerfällt so in liiJ.lf 

Distrikte. ;-on denen ieder über eine halbe "Million umfaßt. nicht 
ohne Absicht, denn man war sich bei Schaffung des Gesetzes darit1ler 
klar, daß .,a popuJ,ation of oue half million is practically the largest 
!lumber that can be governed administratively from one center with 
the individual attention and eonsta.nt assiduity that haye eontri
buted so much to the usefulness and pnpularU;,-- of Corporation 
work".2) 

An der Spitze eines jeden dieser Boroughs steht ein BOl'ough 
president, VOll dem gesagt wird. daß er ist ,.sll[.lposed (0 lJe Oll j he 
lookout for the 1nierert8 of his borough at all times". Dieser geht 
aus allgemeinen Wahlen seines Borough hervor, und zwar beträgt 
fwille Amtsdauer '1 Jahre. Seine Aufgaben bestehen in erster Linie 
in der Ueberwachung und Vorbereitung aller möglicher für seinen 
Bezirk notwendiger Aufgaben. Es würde hier zu weit führen. sie 
im einzelnen alle aufzuführen. Zu ihrer DurchfHhrung bedient er 
sich eines Commissioner of Puhlie works und eines Secretary. sowie 
eines Stabes anderer Beamter,die er nach seinem Beliehen ernennen 
und abberufen kann. 

Die BorDughs stellen übrigens nicht die unterste Einteilung ,-on 
Greater Xew York dar. Dieses zerfällt vielmeltr außerdem 110ell in 
fiinfundzwemzig local improvement districts. jeder mit einem 
historischen Namen. die über die fünf Boroughs verteilt sinG. In 
jedem flieserDistrikte besteht ein Bo::trd oi Local Impro\"emew s 3) 

das aus dem Priiosidenten des borough hesteht. in welchem (1,,1' 
Distrikt gelegen ist und den verschiedenen Mitgliedern der Legis
lative der Großstadt. die in dem Distrikt ihrpll WDhnsitz lwJH"n. 
Es sind die ~1itglieder (les Board of Aldermen. Der Präsident jpdes 
Borough präsidiert auf diese Weise einer ganzen Reihe von 
Distl'i]{tsh0urd8. Di.ese Eoar.oR hahen ebenfalls bestimmte ,"Ot'

hereitemlf' 11n<1 anf ;:;pezielle Fälle zngesclmittene BefugniRse. die 
die Ven,-:lliung ihres DiRtrikts betreffen. Sie können anel! in dip":Pll 

Angelegenheiten Beschlüsse fassen 4), so",veit sie nicht mit den Be-

I) S. IV i 1 co x , Th{) Government oi G rea t Ameriean Citie.s, in 
»Verlassung und Verwaltungsorganisation der Städte". Im Auftrage d€B 

Vereins für Sozialpolitik herausgegeben, Leipzig 1908, S. 103. 
") Y g1. W il co x, a. a. O. S. 104. 
8) Gesc.haffen dUl"Ch llie Chalter of Greater New YOl'k von lD01, 

8. eh. 10, § 425. 
New York Stat€ Libral'Y Legislation 1()01, S. 20. 
') To pass resolutioTI.s. 
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fugni::lsen der Zeniralbehörde.n der Stadt in Widerspruch stehen. 1) 
AUe diese Beschlüsse müssen nämlich dem :Mayor von Greater New 
YOl'k unterbreitet werden, der sie darauf prüft, ob sie allgemeinen 
Charakter ha.ben. Ist dies der Fall. so sind sie ungültig. J) 

:MUll sieht aus der hier skizzierten Verteilung der Kompetemen, 
daß Distrikte und Boroughs keineswegs die Selbständigkeit der zu 
lien H'f'schiedenen Zweekyerbänden Lonclons gehörenden Boroughs 
haben, andererseitR haben sie immer noch so viel Kompetenzen, daß 
ein kommunales Leben in gewissen Grenzen möglich ist. weit mehr 
jedenfaJls. als in den Arrondissements von Paris. Die Einheitlic~h
keit der Verwaltung wird einmal gewährleistet durch das vorher 
f'rwälmte Ueberprüfungsrecht lokaler Beschlüsse, das dem 'layor 
zusteht. zum anderen durch die Teilnahme von "Mitgliedern der 
Centralen Legislative an den Boards of IAlcal Improvements. 
Hinzukommt, daß sämtliche 5 Boroughpräsidenten zugleich :\Iit
g lieMr des City Council, des Board of Aldermen, sind. 

Wir kommen damit zu der Frage, wie die Gesamt.heit yon 
Groß-NewYork organisiert ist. Hierbei sei uns eine kurze 1,701'

hemerkung gest.attet. 
"Wir haben bei der Darstellung der Verfassung yon London 

gesehen, wie sehr in England dem Geist und der Struktur nach die 
Verfassung des Staates der der Stadt ähnelt. Die gleiche Beohaeh
tung können wir machen, wenn wir die Verfassung der ampri
kanischen Stadt betrachten. Wenn dort diese Be:dehungen mit noch 
größerer Deutlichkeit hervortreten, so liegt dies wohl vor allem 
ll.al'an, daß die Staatsverfa.ssung, weil viel bewußter als in Englanrl 
nach einem geistigen Prinzip konzipiert, besonde1's klar und durelJ
sichtig ist. Es ist bekannt, daß die Verfassung der Vereinigtün 
Staaten ,"on Nordamerika nach dem Montesquieuschen Prinzip der 
Trennung (fe1' Gewalten au:Egehaut ist. Gesetzgebende, ausführende 
und richterliche Gewalt sind streng getrennt und einzelnen Organen 
anvertraut Die gesetzgebende Gewalt, dem Kongreß. der im 
Bundesstaat aus zwei Kammern besteht, dem Senat und dem Re
präsentantenhaus. die ausführende dem Präsidenten, und die richter
liche besonderen Gerichten. was sehon dadurch äußerlich in die Er-
8{'heinung tritt, daß alle drei Organe aus besonderen "\\Tab ]pn 
hervorgehen, 

Dabei ist nach allen Richtungen hin Vorsorge getr{)ffen, daß 
diel'le Trennung aufs strengste gewahrt bleibt. Man weiß aus der 
amerikanischen Gesf'hichte. wie dadureh vielfaeh eine Hemmung des 

1) S. W i 1 co:s:. a. a. O. S. 105. 
') "illvalid", .s. \V i 1 C 0 x, a. a. O. S. 106. 
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ganzen Verwaltuugsappar.ats hervorgerufen worden ist. Vor allem 
hat sich das Fehlen eines Zusammenarbeitens von Legislative und. 
Executive unangenehm bemerkbar gemacht. Der Konflikt zwischen 
Präsident Wilson und dem Kongreß im gegenwärtigen Augenblick, 
den rechtlich zu überbrücken es kein MHtel gibt, ist nicht da.s einzige 
Beispiel für .diesen Fall. Ganz ähnlich ist .die Verfassung der 
amerikanischen Einzelstaaten gestaltet. Nur heißt da.s Haupt der 
Exeeutive hier nicht Präsident. sondern Gouvemeur. Und wenn man 
sich die Verfassung der Städte ansieht. findet man dasselbe Prinzip 
wieder. 

Auch in der Verfassung der Stadt Ne,'I' York sind Execuii"e 
und Legislative streig getrennt. Es wird hier folglich im Gegensatz 
zu dem in England üblichen System angenommen, daß auch in der 
Kommunalverwaltung die Unterscheidung "on Legislative und 
Executive notwendig sei, während sie dort als mit dem Wesen der 
Verwaltung offenbar nicht recht vereinbar angesehen wird, und de.s
halb auch nur ein Organ für die gesamte Verwaltung bestellt ist, 
so steht in New York die Executive dem mayor zu, der in vielem dem 
Gouverneur und dem Präsidenten sehr ähnlich sieht. Er wird wie 
dieser unmittelbar von den Bürgern gewählt. Neben ihm, d. h. nicht 
unter - und er nicht über ihm - steht das City Council, dem der 
mayor selbst nicht angehört, das Board of Aldermen. 1) Es besteht 
aus 79 Mitgliedern, von denen dreiundsiehenzig durch die Gesamtheit 
der Bürger .auf 2 J.ahre in den einzelnen Distrikten gewählt werden. 
Die sechs ,anderen Mitglieder sind die fünf Boroughpräsidenten und 
der Präsident des Board of Aldermen 2), der ebenfalls unmittelbar, 
und zwar auf 4 Jahre, gewählt wird. Ferner sitzen die Häupter 
der administraMve departments of the city government in dem Board 
of A1dermen, jedoch nur mit beratender Stimme. 

vV RS die Kompetenzen des Board of Aldermen anbelangt, 1"0 

hat es das Recht, den City Clerk zu ernenncn 3), der sein Amt sechs 
Jahre bekleidet. Diese Stellung des Clerk ragt über die eines 
Beamten des Board nicht hinaus, er ist keineswegs mit dem eng
lischen Town Clerk zu vergleichen. Seine Hauptfunktion besteht in 
der Sorge für eine gute Protokollführung. Für die Verteilung 
anderer materieller Zuständigkeiten ist folgendes zu beachten: Wie 

1) S. auch Will i am Ben n et t MunI' 0, Amerikanisehe Gemeinde
verfassung und Verwaltung, im Handwörterbuch der Kommunalwissen
schaften, S. 3A. 

2) Früher, d. h. vor dem Gesetz 1901, gab es noch eine zweite Kammer. 

3) S. W il cox, a. a.. O. S. 108. 
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in England gehört zum Zu&tändigkeitsbereich der Stadt nur das, 
was ihr vom Staat ausdrücklich in der Charter gegeben worden ist. 
In dieser Beziehung ist gerade New York etwas beschränkt worden, 
und zwar aus dem Grunde, weil eine starke Korruption eingerissen 
war und infolgedessen eine besondere scharfe sta,atliehe Aufsicht 
eingesetzt hatte. Innerhalb der der Stadt New York zustehenden 
Befugnisse hat jedoch das Board of Aldermen die Präsumption der 
Zuständigkeit für sich. Ihm ist Autorität gegeben, ,.to make, amend 
Hnd repeal all ordinances, l'ules and police, health. park, fire and 
huilding regulations not eontrary to the laws of the State 01' the 
United St,aates as it may deem neeessary to carry into effeet the 
powers eonferred upon the City of New Y ork". Ferner heißt es über 
diesen Punkt, daß .,no enumeration of powers in this aet shall be 
held to limit the legislative authority of the Board of Aldermen 
exeept as in this aet speeifieally provided, and the Boord of 
Aldermen in addition 10 all emunerated powers may exereise all 
of the powers vestcd in the City of New York by thif'i aet 01' 

otherwise." 1) 

Gegenüber den BeschlitRsen des Board of Aldermen steht dem 
Mayor analog der Stellung des Präsidenten gegenüber dem Kongreß 
ein Veto zu. Alle BeschlüRse und Verordnungen de,s Board müssen 
dem Mayor zur approval vmgelegt werden. Der l\fa.yor muß sieh 
innerhalb 15 Tagen hierüber entscheiden. Mißbilligt er sie, so tut 
CI' dies. indem er die Beschlüsse nieht unterzeichnet und sie mit 
;;einen Einwendungen verf'iehen zurücksendet. Dann kann das 
Board of Aldermen. ni('ht unter 10 Tagen, die Sache nochmals 
prMcll. "YilI eR ;;;idl tiher das Veto hinwegsetzen, so bedarf es dann 
einer Zweidrittelmehrheit aller seiner Mitglieder. Handelt e;;; sich um 
Gelt1allsgaben oder die Aufnahme einer Schuld, so if'it sogar eine 
nreiYiertelmehrheit erforderlich. 

Abgesehen vom Yetorecht. hat der Mayor eine sehr starke 
Stellnng dadureh. daß er fast den ganzen Beamtenapparat beherrscht. 
Die Zentralyerwaltung von Groß-New York wird von dem Prinzip 
ller sar,lJlichen Dezentralisation beherrscht. Es gibt 15 Depa.rtments, 
in die die ganze Yerwaltung aufgeteilt ist: Department of Finance, 
Law Department, Police Department, Department of Water Supply,' 
Gas and Eleetrieity, Department of Street Cleaning, Department of 
Bridges. Department of Parks, Department of Public Charities, 
Department of Correction, Fire Department, Department of Docks 
and FerrieK, Depariment of Taxesand Assessments, Department of 
Ileamt. Tenement Home Deparlment, Department of Eaucation. 

') Vgl. Wilcox, a. a. O. S. 113. 
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Die Häupter (heads) all dieser Executive Departments werden vom 
Mayor ernannt. Nur der an der Spitze des Department of Finance 
stehende Beamte, the Comp'troIler, wird von den Bürgern der ge
samten City gewählt. Ueher allen steht der MaY()f, der die ganze 
Verwaltung der Stadt leitet. Eine s,tarke Stellung nehen ihm nimmt 
eine Art von Finanzbeirat ein, das Boa,rd of Estimate and 
Apportionment, das als ein Teil des Department of Finance be
trachtet wird, eine New York besonders eigentümliche Ein
richtung. 1) Es besteht aus dem M.ayor, dem City Comptroller, dem 
President of the Board of Aldermen und den fünf Borough Pre
sidents. Von diesen haben die Borough Präsidenten der beiden 
größten Boroughs je 2, der drei kleineren je 1, die übrigen Mit
glieder je drei Stimmen, insgesamt 16 Stimmen. 9 Stimmen aber 
sind zur Gültigkeit eines Beschlusses erforderlich. Der Mayor ist 
folglich leicht zu überstimmen. Dieses Board hat sich, abgesehen 
von einrigen anderen ihmzugewiesoo.en einflußreichen Bed'ugnissen 
hauptSächliCh mit dem Budget zu bef~en und in dieser Beziehung 
sehr weitgehende Rechte. Es stellt das gesamte Budget auf, und 
an dieses ist soga.r in gewisser Hinsicht das Board of Aldermen 
gebunden, d. h. es kalliIl weder neue Posiitionen hinzufügen, noch darin 
stehende überschreiten. 2) Ferner muß es solche Positionen an" 
nehmen, die auf besonderer gesetzlicher Grundlage beruhen. 
Streicht oder reduziert es im übrigen Positionen, so tritt das Veto
recht des mayors ein, übel' das nur mit einer Dreiviertelmehrheit 
seitens der Aldermen hinweggegangen werden kann. 

Durch diese eigentümliche Institution kommt ein Riß in da.s 
sonst so sorgfältig aufrecht gehaltene System der Gewaltentrennung. 
Es ist hierdUrch - wohl nicht ganz ohne Einfluß hierauf ist der 
schlechte Ruf der Aldermen gewesen, auf den wir schon hingewiesen 
haben - eine Verschiebung zugunsten der Exekutive erfolgt, zwar 
nicht zugunsten des Mayors, sondern eines Comites von wenigen 
Personen. 

Dieser Vorgang ist typisch für die Entwicklung, die das 
kommunale Verfassungsrecht neuerdings in den Vereinigten Staaten 
genommen hat. 3) Es ist nämlich im Gegensatz zu dem Bestreben, 
die Stadtverfassung nach dem Bilde der Staatsverfassung zu e1'-

1) Ebenfalls durch die Charter of Greater New York von 1901 in 
diesem Umfang organisiert, Oh. 6, § 226. 

S. New York State Library Legislatioll 1902, S. 20. 
') The Aldermen have no authority to incrooae any item 01' to inSlert 

any new-one. 
3) S.auch Co e s toe r, Verwa1tung und Demokratie in den Ver

einigten Staaten von Amerika, S. 245. 
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'~l: li a rr en. in neues(eT Zeit die K eigung entstanden. die rJ'rellllung, 
ja die Untersehek11mg von legislativer und exekutiyer Gewalt gllinz 
zu beseitigen und einem starken, auf Volkswahlen beruhenden, 
Organ die gesamte Gewalt in der Stadt anzuvertrauen. So iR! man 
- und zwar zunächst in den südlichen und wesiIidJen besondNs 
reformfreudigen Staaten - dazu übergegangen. die ganze ({ewalt 
in einer Kommission 1) yon ~Yenigen. in einem Falle sind es fünf, 
unmiHelbar durch das Volk gewählten Mitgliedern zu konzen
trieren. die die Geschäfte unt.er sich yerteilen. wie ungefähr die 
Mitglieder des Direktoriums einer Bank dies tun. Der leitende Ge
danke dabei ist offenbar der, daß es in der Gemeinde nur Yer
wallung gebe und, daß es für die Frage. wie man eine möglichst 
gute Verwaltung schaffen solle, in erster Linie darauf ankomme, 
diese nicht nach ügend wekhen staatsphilosophischen Idealen auf
zllhnuen. sondern rein aus dem praktischen Interesse heraus. Ee 
ist der Zweckgedanke. wie er uns vom englischen VerwaltungRrecht. 
her bf>kannt ist. :Man wollte die besten Männer in die Verwaltung 
haben. eine Geschäfts-, keine politische Behörde. 2) Daß dabei Sorge 
dafür getragen worden ist, daß die Beziehungen der Subjekte der 
Verwaltung zu den Objekten derselben nicht abreißen, braucht fiir 
ein Land. das in so starkem Maße die Volkswahl begünstigt. nicht 
be-flonders hervorgehoben zu werden. 3) 4) 

1) Das ganze System ist danach commi~sion plan oder commission 
Jor111 of government genannt. 

") So drückt es F 1'e und, a. H. O. S. 183, aus. 
") YioelJal'll ist man auch nur dazu übergegangen, die Macht des 

Mayur zu stürken. Siehe Co es t er, Verwaltung und Demokratie in den 
Y,ereinlgten 8taaten, 8. 243 fr. In die.%m Falle wie beim Comil.lliasion Plan 
will man durch ginfiihrung von n.'l'ferendum uml Initiative dafür Sorge 
tl'Jgen, daß sich kein Absolutismus des Executivvorgangs entwickelt, 
siehe auch Fr e und, a. a. O. S. 183. Ja, man hat noch eine andere, Amerika 
besonders eigentümliche Einrichtung geschaffen. d,en RecalL Dieser be
deut et, daß auf ein VolkB,l.Jegehren hin erwählte BeHmte sich einer Neu
wahl ullterzi€hen müssen. 

4) Eilt<' Bestätigung, daß unsere Beurteilung dieses Systems richtig 
ist, finden wir in der Entstehungsg'esrhichte des CommiSlSion-Plans. Die 
orsle Stadt, di€ diese Yerfassung einführte, Galveston in Texll8, tat dies, 
als Verheerungen, die eine Sturmflut angerichtet hatte, eine bcsondenl 
energische Verwaltung notwendig machten. Ihr ist Desmoill'cs in Jowa 
gefolgL Fr eu n d, a. a. O. S. 184. Neuerdings ist aber auch New Orleans 
dazu überg,egullgen. S. ~l U 11 r 0 im Handwörterbuch der Kommunalwissen
I-illhaften, S. 36, C Ci e s 1 0 r. a. a, O. S. ~46, be!lilupt,et. die commission iOl'm 

be8tiinde in etwa 200 81iidt,en. 
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Wie sich nun auch in der Praxis das neue System bewäbren 
mag, daa wird man jedenfalls sagen müssen, daß es der auf das 
praktische gerichteten Mentalität des Amerikaners besser entspricht, 
als das nach fremden Mustern künstlich aufgepfropfte System der 
Gewaltentrennung. Wie wir gesehen haben, zeigt das Beispiel der 
zunehmenden Macht des Board of Estimate and Apporüonment in 
New York, daß auch die größte Stadt der Union auf dem be:'<ten 
Wege zu ihm ist,!) 2) 

Zum Schluß noch ein Wort über die Staatsaufsicht. Wir hahen 
bereits gesehen, daß die amerikanische Stadt durch den Empfang nur 
bestimmt begrenzter Rechte durch den Sta.at sehr beschränkt ist. 
So ist z. B., obwohl vorgeschrieben ist. daß Spezialge,;;etze. die eine 
Stadt betreffen, zunächst dieser vorzulegen sind, das Gesetz. Groß
New York wider den Willen der maßgebenden Körperschaften 
der Stadt dieser aufoktroyiert worden. Damit ist der staatliehe 
Einfluß aber keineswegs erschöpft. 

Es beHteb.t eine besondere staatliche Kommission, welche im 
Einverständrds mit dem Gouverneur )iIitglieder y.on slädtif,(-hen 
Kommissionen entfernen und neue an ihrer Stelle ernennen kann. 3) 
Der Gouverneur kann ferner den mayor absetzen. Außerdem giht 
es noch eine ziemlich weitgehende Kontrolle durch das Staat<.1-
parlament. ~) 

Diese im Vergleich mit deutschen Verhältnissen besondel's 
weitgehende Staatsaufsicht, wird in Amerika nicht einmal aIR 
drückend, sondern als wohltätiges Gegendruckmittel gegen Kor
ruption empfunden. Nur gegen das Eingreifen des Parlaments. das 
auch nicht immer nur nach altrui~tischen Gesichtspunkten vor~eht. 
wird offenba.r Beschwerde geführt. 5) 

1) Noch wird man den ~ew lorkel' Typ als einen gemiscltt<'ll~ 

zwischen Council-lIfayor une. Board-Typ bezeichnen miissen. Siehe F .. T. 
Go 0 d n 0 w , Tbe P(}EtUiQ>n and pQ>wers of citi-es in the United States. 1". 2H. 

2) Abgesehen vom CQ>mmission Plan ist die ueu.e New Yorker 
Sta.a.tsverfassung, wie an Einzelheiten deutlich erkeunbar ist, von dem 
National Municipal League Programm beeinflußt, dessen Text englisch bei 
Wilcox, a. a. O. S. IUff., und deutsch bei Freund. a. iJ.. O. S. 368ft .. 3 1)

-gedruckt worden ist. Oft stinilllen ganze Paragraphen überein. Es handelt 
sich um eine Be<wegung, die sich über die ganze Union erstreckt und haupt
sächlich das Ziel verfolgt hat, die amerikanischen Städte von der zu
nehmenden Korruption zu reinlg~n. Wegen der Einzelheiten wird auf die 
Texte vel'wiesen. 

3) S. Wilcox, a. a. O. S. 100. 
4) S. Wilcox, a. a. O. S. 100, auch Coester, S.239. 
5) S. Co es tel', S. 239. 
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Wenn wir auf da;;: Ergebnis unserer Betraehtungen zuriick
"chauen, so sind es vor allem zwei Dinge. die wir an der Ver
fassung ,"on New York als besonders beachtenswert bezeichnen 
müssen. Das ist einmal der Versuch, ein starkes ExelmUvorgan 
für die ganze Verwaltung zu schaffen, dessen Einführung au('h 
unter anderen Verhältnissen vielleicht nicht ohne weiteres von der 
Hand zu weisen wäre. Dann aber erweckt der in New York unter
nommene Versuch, eine Einheitsgemeinde unter gleichzeitiger 
Durchführung einer weitgehenden administraHven Dezentralisation 
zu bilden besonderes Interesse. Wir erinnern uns der selbständigen 
Bildung lokaler Behörden in Boroughs und Distrikten. Noch wichtiger 
scheint uns der Versuch, diese in eine ürganische Verbindung mit 
den Organen der Zentrale zu bringen. Man denke an die Teilnahme 
der Borough-Präsidenten an dem Board of Aldermen und an dem 
&:ud of Estimate and Apportionment auf der einen Seite und der 
der Mitglieder des Board of Aldermen an den Sitzungen der Boards 
of Loeal Improvement. Dadurch wird wechselseitig dafür gesorgt. 
daß in der Centrale die Interessen der lokalen Behörden und in 
dieRen die der Centrale verständige Berücksichtigung finden. 

Wien. 
Die Verfassung von Groß-New York hat uns den sehr inter

ess~mten Versuch gezeigt, die Verwaltung einer Einheitsgemeinde, 
dellln das ist New York offenbar, trotz der Einteilun'g in Boroughs, 
dureh dezentralen Aufbau der Verwaltung von unten her, in Be
ziehung zu den lebendigen Kräften in ihren einzelnen Teilen zu 
set7..en. Nicht unähnlich dieser Lösung ist die Ol1g6nisa,t.ion der 
österreichlischen Hauptstadt Auch hier ist daB gesamte gemein-

1) Literatur: 

Llulwig Vogler, 'Vien, in Verfassung ~md Verwaltungsorganisation 
der Städte. 6. Bd. Im Auftrag des Vereins fiir Sozialpolitik heraus
gegeben. S. 1-38. 

E 1'0 C k ha uaß n, Die östoerreichische Gemeindeordnung, Grnndgetlanken 
nnd Reformideen 1909. 

La m p, Das Problem der städtischen Selbstverwaltung nach österreichi
schem und preußischem Recht, Le.ipz,ig 1905. 

Red I i eh, Das 'Wesen der öetfrreichischen Kommunalverfassurrg, Leipzig 
1910. 

Derselbe, Grundzüge des geltenden österreichischen G,emeinüerechts, in 
Verfa,ssung und Verwaltungsorganisation der Städte, a. a. O. 
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sehaftlleh verwaltete Gebiet eine Einheitsgemeinde. Aber das 
Pl"{lhlem ist mehr von der Zentrale aus zu lösen yersucht worden. 

Allgemeines. 

Auf Grund des Gesetzes vom 22. Juni 1905 1) wird die ein
heitliche Orts gemeinde 'Wien in 21 Bezirke eingeteilt. 1) Diese 
dipnen nur Verwaltungs zwecken und haben keine eigene kommunale 
Splbständigkeit. Sie werden in ihrer Gesamtheit, auch in steuer
lidH'l' Hinsieht, von der Zentrale verwaltet. Die gemeinschaftliche 
Yerwaltung der Stadt Wien hat eine auf den ersten Blick ver
wirrend große Anzahl von Organen, den Gemeinderat., den Stadtrat, 
den Bürgermeister, den Magistrat, Bezirksvorsteher, Bezirksräte, Be
zirk.'<ämter. Sieht man sieh diese jedoch näher an, so findet 
mnn bald, daß sie alle ihre Kraft v,on einem zentralen Organ 
emprangen, dem Gemeinderat, welcher dal' höchste und mächtigste 
Organ der Stadt ist. Ihm sind sie in mehr oder weniger kompli
zierter Ahhängigkeit alle unterworfen. Es entspricht dies dem 
Sy"tem ö"terreichischer Gemeindeyerfussung überhaupt.rue ziem
Jieh einzigartig in deutschen Landen und, wie wir an der Ver
fal'"ung der außerdeutschen Großstädte sehen konnten. auch einzig
artig im Vergleich zu England, Frankreich und Amerika, bewußt 
das demokratische Prinzip zur Grundlage genommen hat. Eine 
möglichst vom Staate freie und nach dem demokratischen Prinzip 
ge;.,!altete Gemeinde, das war die leitende Idee bei der Schaffung 
cle::,. Reichsgemeindegesetze8 vom 5. März 1862, das die Grundlage 
allen österreichischen Gemeinderechts ist. Strenge Unterordnung 
rlel' Exekutive unter die Legislative, des Gemeindevorstehers unter 
den Gemeinderat, der den ersteren sogar aus seiner Mitte wählt. 
\,\Tir werdeu diesen Gedanken auch im Wiener Gemeindestatut 
wiederfinden, 

Daß der Gemeinderat das wichtigste Organ in der Gemeinde
Yerwaltung ist, ergibt sich bereits aus der Stellung der auf ihn he
ziiglichen Paragraphen im Ge..<;etz von 1905. Im § 19, der an der 
Spitze des H. Abschnitts steht der von der Vertretung und den Yer
waltungsorganen der Gemeinde handelt, ist gesagt. daß die Gemeinrle 

1) h G. u. V. BI. Nr. 109. Es geht. dieses Gesetz. ohne sehr erhe~
liehE' materieHe Abweichungen zu zeigen. auf das Landesg'esetz vom 
19. 12. 1890 (NI'. 45) zurück, Die aJlgemeine provisorische Gemeinde
ordnung "Vom 20. fl. 1850 zeigt berdtsdie wE'~entlichen Umrisse der heutigen 
Organisation. 

2) ~mcind'ßStatut von 1905. 
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in ihrpn Allgelegenheiten vom Genwinderat verjreten wjnt. .. Die 
Verwaltung ihrer _Angelegenheiten" heißt es ,veileI' ... ist riner"eiL'" 
dem Gemeinderate bezw. dem Stadtrate. sowie den A uRschüssen des 
Gemeindrrales. anrlererseit" dem Magistrate anvertraut". ..An der 
Spitze aller Gemeindeorgane steht der Bürgermeister; die Yize
hiil'germei,;:tel' "ind heruIen. rlen Bürgermeister zu unterstützen und 
ihn in seinr!' VNhinderung zu vertreten." Ferner im § 20: .. In 
~edem Bezike hesteht zur U n te r s t ü tz u n g des Gemeinderats und 
des Bürgermeisters in den Angelegenheiten des selhsHindigen \"'ir
kllng:,::krei"e" der Gemeinde eine Bezirkfwertretung. an deren Spit7.P 
11(>1' von ihr gewählte Bezirksyor"td1E'r steht." 

Die Organisation der Zentralverwaltung. 
Der Gemeinderat besteht aus 165 \;Iitgliedern. die VOll der Ge

mf'inrte aus ihrer Mitte auf 6 Jahre gewählt werden 1) hei perio
dischem Ausscheiden eines Teiles von ihnen. Der Bürgermeister 
llnfl drei Vizebürgermf'iBter werden yom Gemeinderat aus seiner 
:\fitte ge,yühlt 2). der Bürgermeister auf G. die Vizebül'germeister auf 
:') .J ahre 3). Der Bürgermeister bedarf außerdem der Bestätigung. 4) 

Insoweit ist zwijlchen der Organisation der Stadt Wi(,ll und einer 
kleiTIf'n österreichisf·hen Gf'meinde kein Unterschied. 

Tm Vergleich mit dem übrigen österreichisehen Kommunal
verfassungsrecht neuartig sind zwei weitere Organe. der St.adtrat 
und der Magistrat. 

Der Stadtrat ist sf'iner Bildung nach kein selootändiges Organ. 
EI' ist mC'hr ein Ausschllf.l des gronen GemeinderatE". yon dem er 
g'ew iih]j wird. Er besteht aus dem Bürgermeister. den drei Vi7.e
hürgel'meistf'rn und 27 auf 6 Ja.hre gewählten Mitgliedern de,;: Ge
meinderats. 5) 6) Der Stadtrat ist zur Entlastung des Gemeinderat;;; 
gedac11t, wenigstens ist sein Verhältnis zum Gemeinderat nur unter 
diesem Gesichtspunkte zu verstehen, da aus der Verteilung der 
Kompetenzen ein anderes sich nicht ergibt. während dem Gemeinde
l'Jt. wie es ja bei Reiner beherrschf'nden Stellung auch nur logisdl 
ist. im allgemeinen die Präsumption in allen die Gemeind(' he-

1 ) §§ 2"2. 23. 
2) § 25. 
3) § 28. 

4) § 26. 
6) § 29. 

') § 30. 



- 44 -

treffenden Angelegenheiten zukommt. 1) Vor allem ist dem Ge
meinderat die PrlÜung und Feststellung des Voranschlages he
sonders yorbehalten2) und ein Katalog von einzelnen, hauptsäch
lich auf die Vermögens- und Finanzverwaltung bezüglichen An
gelegenheiten. 

Dem Stadtrat liegen alle nicht dem Gemeinderat 1}esonders 
übertragbaren Befugnisse ob. Er ist, wie es im Gesetzestexte heißt 
,.das beschließende Organ der Gemeinde in allen Angelegenheiten, 
welche nicht dem Gemeinderate vorbehalten, Ausschtisse überwiesen 
oder dem Magistrate übertragen sind, dann in jenen Angelegenheiten,. 
welche auf Grund der Beschlüsse ·des Gemeinderats durchgeführt 
werden sollen. sofern diese nicht den Bezirksvertretungen zu
gewiesen werden." 3) Aueh er hat folglich die Präsumption .. "Ver 
hat sie nun in praxi, denn es kann sie doch nur einer haben? Das 
ist. der Stadtrat. Denn einmal ist sie ihm präziser zugesprochen. 
dann ergibt sie sich auch aus seiner Stellung als vorberatendcf; und 
entlastendes Organ. 4) Und sehließlich könnte man sagen, wird die 
Präsumption des Gemeinderats ja auch nicht durch die Präsumption 
des Stadtrats zerstört, da dieser lediglich ein großer Ausschuß deB 
ersteren ist. 'i) Tatsächlich erledigt er die meisten Angelegenheiten, 
die früher dem gesamten Gemeinderate oblagen. allein. In Wirk
lichkeit ist seine Stellung dadurch noch besonders verstärkt. daß die 
Geschäftsordnung den Gemeinderat fast vollBtändig in die Hände des 
Stadtrats gegeben hat. Der Gemeinderat kann nämlich keinen aus 
seiner Mitte hervorgegangenen Antrag selbständig heraten. iellel' 
Antrag muß yorher dem Rtadtrat zugewiesen werden. 6) 

1) Er soll die Gemeinde in Ausübung ihrer Reohte und Plliehteu 
vertr-eten, bindende B-eschlüsse für sie fa,ssen und diese in geeignetem W·ege 
vollziehen lassen. Er hat die Interessen der Gemeinde allseitig zn wahren 
und für die Befriedigung derselhen durch gesetzliche Mittel zu sorgen. 
~~ öl, 52. Kra.ft des der Geme.inde zustehenden Rechts der Selbstbestimmung 
in Gemeindean~,''1e}.e.genheiten hat der Gemeinderat innerhalb der gesetzliehen 
Grenzen organische Beschlüsse in' allen, den selbständigen Wirkungskl'eiFl 
der Gemeinde betr·effenden AngoelegenheHen zu fassen. § 53. 

') § 57. 

3) § 74. 

t) § 70. 

6) Er besteht seit d·em Jahre 1S.90. Vorher gab es einzelne Sekt,ionen 

des Gemei,nderats, welche die Vorarbeit für den Gemeinderat leisteten. -
Die Rückkehr zu ,diesem System wird vielfach befürwortet, s. V 0 g loe r , 
R. a. O. S. 17. 

6) S. Vo g 1 er, a. a. O. S. 28. 
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Er el'l1ellnt alle Beamten und oonstigen Angestellten der Ge
meinde. i ) Er übt ferner vor allem die Aufsicht über die Vermögen<=;
yerwaltung des Magistrats und der sonstigen Gemeindeämter unll 
"\.nstalten 2) aus. Ferner kann er Beschlüsse über das Gemeinde
y('nnögen und finanzielle Angelegenheiten bis zu einem bestimmten 
AUi'maß fassen. 3) In dringenden Fällen kann er gegen nachträg
lirhe Genehmigung des Gemeinderats sogar darüber hinausgehen.~) 

Die mächtigste Stellung in der Organisation der Stadt nimmt 
der Bürgermeister ein. Er ist einmal das Haupt der Exekutive und 
steht. als soleher an der Spitze des Magistrats, des Gemeinde
ministeriums, wie man die,.c:;en wohl am zutreffendsten bezeichnet". 5) 
..A llerdings ist er verpflichtet, sämtliche Beschlüsse des Stadtrats und 
deR Gemeinderats zu yollziehen 6), ohne daß ihm ein Sanktionsrecht 
gegeben ist. Er kann Rie nur sistieren, wenn sie dem Gesetz zuwider 
sind, den WirkungskTeis des Gemeinderats überschreiten ode~ der 
Gemeinde ein wesentlicher Schaden dadurch zugefügt werden 
würde. 7) Er ist ferner Vorsitzender im Gemeinderat und im StOOt
l'<1t: und leitet dessen Verhandlungen. 8) Hierdurch wird seine 
formelle Abhängigkeit vom Gemeinderat und Stadtrat, die sich 
daraus ergibt, daß er ohne ein Sanktionsrecht zu haben, die Be
i'rhJüsse des Gemeinderats vollziehen muß, wieder paralysiert. 

Außerdem repräsentiert er die Gemeinde nach außen. 9) Er kann 
ferner in dringenden Fällen gegen nachträgliche Genehmigung deR 
Gemeinderates über notwendige Ausgaben beschließen. 10) Außel'
tlf'ffi stellt er das zwischen Gemeinderat und Stadtrat vermittelnde 
Organ dar. Er kann nämlich jederzeit jeden Beschluß des Stadt
ralf' vor dem Vollzuge dem Gemeinder8it zur Entscheidung 
yorlegen.ll) 

Das vierte Organ, das .in der Verfassung von Wien figuriert, 
i;;:( der Magistrat. Er besteht mit dem Biirgermeister an der Spitze 

1) ~ 75. 
7) § 78. 
3) § 78. 
4) § 79. 
5) § 96. 
6) § 72. 
7) § 73. In diesem Falle geht die Sache an den Stadthalter ; wenn 

('B sich um eine Gefährdung des Gemeindeint.eresses handelt, an den 
Lflndtag. 

8) § 67. 
9) § 96. 

10, § 79. 
11) § 88. 
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aus dem Magistratsdirekt<n' und aus der entsprechenden Anzahl ,"on 
redltskundigen, technischen und Sanitätsbeamten, dann aus den 
sonstigen erforderlichen Sachverständigen und Hilfspersonal. 1) Er 
ist indessen nicht als ein selbständiges Organ zu bezeichnen, obwohl 
im Gemeindestatut t) die Erledigung einer Reihe von Geschäften 
ihm als dem "Exekutivorgan der Gemeinde" besonders übertragen 
ist. Denn der Bürgermeister ist sein Vorstand, ihm sind sämtliche 
Beamten, zu denen -auch die Magistratsmitglieder gehören, unter
~eordnet. Es steht ihm in allen Fällen das Recht zu, seine Be
,<:chlüsse zu sistieren und den Gegenstand unter eigener Verant
wortung zu erledigen. 

'Vor allem übernimmt er die Verantwortlichkeit für alle Hand
lungen des Magistrats, dem Gemeinderat und der Regierung gegen
iiber. '3) Er hat folglich in der Organisation der Stadt eine ganz 
andere Stellung, als sie z. B. der Magistrat in der preußisch-östlichen 
Städteordnung einnimmt. Er ist nur Hilfsorgan des eigentlichen 
Exekutivorgans, des Bürgermeisters. Tatsächlich hat er natürlich 
eine weit größere Bedeutung, da in seinem Schoße die meisten Vor
lagen und wichtigeren Entscheidungen entstehen. 

Die wachsende Macht des Magistrats wird übrigens von den 
üsterreichischen Gemeindepolitikern durchaus nicht als ein Vorteil 
empfunden. Man klagt übel' die zunehmende Bürokratisierung der 
Stadtverwaltung. Es ist dies eine Erscheinung, die nicht außer Zu
Rammenhang mit dem demokratischen Prinzip steht, nach dessen 
Muster die Verfussung der Stadt aufgebaut ist. Man hat großes Ge
wicht auf die AbleUung jedes Regierungwillens aus dem Volks
willen, auf die Zurückführung der Macht aller Organe auf einen 
Willensentschluß des Volkes, in der Praxis meist auf den Beschluß 
eines Repräsentativorgans gelegt. Aber man hat weniger Wert 
darauf gelegt, daß das Volk selbst regiere, daß ein Ausgleich yon 
Subjekten und Objekten der Verwaltung in dem Sinne erfolge,daß 
die Bürger selbst tätige Mitglieder der Verwaltungsorgane werden, 
nls daß man sie alle zu einem möglichst gleichen Partikel ehen an der 
Bildung des Gesamtwillens teilnehmen ließ. Die scharfe Scheidung 
yon Exekutive und Legislative und die gleichzeitige Unterwerfung 
der Exekutive unter die Legislative hat dazu geführt, daß eigentlich 
genau das umgekehrte von dem eingetroffen ist, was man offenbar 
erreichen wollte, daß im Grunde nur der Bürgermeister die Fäden 
in der Hanel hat, daß nur er verwaltet Der Gemeinderat ist bereits, 

1) § 38. 
2) § 97. 
s) § 96. 
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obwohl er nach dem Buchstaben des Gesetzes das stärkste Organ 
ist, zum größten Teil depossediert durch den Stadtrat, und dieser 
bleibt in praxi auch nur ein Parlament, qas Beschlüsse fäßt, denen 
es sich vielfach nicht entziehen kann und deren VorbereHung ganz 
in den Händen des Bürgermeisters und seines Magistrates liegt. l) 
Tatsächlich herrscht die Bürokratie mit allen guten und schlechlen 
F.olgen. Objekt und Subjekt der Verwaltung sind offenbar trotz 
der Anwendung des demokratischen Prinzips ohne eine andere Be
ziehung geblieben, als sie die zweimal indirekte Einwirkung auf 
die Berufung der Magistratsmitglieder durch den Wahl7;et1el 
darstellt .. 

Die Organisation der Bezirne. 
Was nun die Verwaltung der Bezirke anbelangt, so besteht fiir 

jeden von ihnen eine Bezirksvertretung aus 18 bis 30 von den 
Wahlberechtigten des Bezirks gewählten Gemeindemitgliedern, 
welche ihren Wohnsitz im Bezirk haben. 2) Sie führen den Namen 
Bezirksräte. Außerdem wird ein Bezirksvorsteher sowie sein 
Stellvertreter gewählt. Bezirksräte und Bezirksvorsteher a.uf 
6 . Jahre. 3). Der Wirkungskreis der Bezirksvertretung und der Be
zirksvorsteher beschränkt sich im allgemeinen auf jene Angelegen
heiten, welche ihnen vom Gemeinderat entweder ein für allemal im 
Statut oder der Geschä~tsQrdnJUng für die BezirksvertretUIllgen, oder 
von Fall zu Fall auf Grund besonderer Beschlüsse übertragen 
worden sind.~) Die Bezirksvorsteher sind als Exekutivorgane der 
Gemeinde gedacht, die zur Unterstützung des Bürgermeisters in den 
Angelegenheiten, die den Gemeindebezirk betreffen, dienen sollen. ") 
Die Bezirksvertretung soll für die Angelegenheiten sorgen, welche 
die Interessen des Bezirks zunächst berühren und innerhalb ihrer 
Bezirksgrenzen sowie mit den der Verwendung im Bezirke ge
widmeten oder den von dem Gemeinderate bewilligten Mitteln voll
ständig durchgeführt werden können, insofern ihr diese Angelegen
heiten vom Gemeinderate ausdrücklich übertragen worden sind. 
Dieser erläßt auch ihre Geschäftsordnung. Die Bezirksvertretung 
ist berechtigt, in allen nicht vom Gemeinderat durch be
~ndere Anordnungen geregelten, den Bezirk oder .die· ganze Ge-

1) Einen starken Einfluß auf diese tat.sächliche Verteilung der Ge
walt hut gehllbt, daß der Gemeinderat von seinem Recht, Ausschüsse zu 
ernennen. wenig (kurauch gemacht hat. V gl. V 0 g 1 er ,a. a. O. S. 21. 

') § 42. 
S) § 43. 
4) S. V 0 gl er, a. a. O. S. 30. 
~) § 91. 
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meinde betreffenden Angelegenheiten, Anträge hei dem Gemeinde
rate einzubringen. Sie hat insbesondere alljährlich spätestens sechs 
Monate vor Beginn des Verwaltungsjahres den Voranschlag über 
die durcheIie besonderen Bedürfnisse des Bezirks sich ergebenden 
Erfordernisse dieses Jahres, nachdem dieser Voranscblag durch 
14 Tage zur allgemeinen Einsicht aufgelegen ist an den Bürger
meister einzusenden. und die hierzu eingebraebten Einwendungen 
und Erinnerungen anzuschließen. 1) ~) 

Das Verhältnis der Zentrale zu den BezirRsorganen. 
In der yorher geschilderten Organisation der Bezirke ist 

unseres Eracbtens ein Versuch zu erblicken, unter Aufrecht
erhaltung eines maßgebenden, die Einheitlichkeit der Verwaltung 
der gesamten Stadt verbürgenden Einflusses der Zentrale, Ver
wal!ungskÖrper für die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Be
zirke zu scbaffen. Diese Organisation hat, wie wir glauben, zwei 
Fehler, sie ist einmal nicht einheitlich durchgeführt und sie ist zum 
anderen nicbt in das richtige Verhältnis zur Zentrale gebracht 
worden. Sie ist nicht einheitlich durchgeführt, denn neben den Be
zirksvorstehern und Bezirksräten bestehen besondere magistratische 
Be?:irksämter, d. h. dem Magistrat unterstellte Behörden, die 
der Vereinfachung des Geschäftsganges wegen in die Bezirke 
delegiert worden sind. an deren Spitze Konzeptsbeamte des 
Magistrats stehen. 3) Auf deren Entscheidung und Zusammen
setzung haben die in den Bezirken wohnenden Gemeindemitglieder 
keinen Einfluß. Das magistratische Bezirksamt untersteht, wie 
bereits aus dem Namen hervorgeht, unmittelbar dem Magistrat. Es 
können folglich zwei Organe in Angelegenheiten des Bezirks neben
einander Anordnungen treffen. Daß das einer Einheitlichkeit sehr 
förderlich wäre, wird wohl niemand behaupten können. Im Gegen
teil, es wird dadurch unseres Erachtens ein Keim zu fortgesetzten 
Streitigkeiten gelegt. Warum, fragt man sich. sind magistratische 

1) § 92. 

2) Den Bezirksvcrtretnngen obliegt u. a. die Wahl der Armenräto 
(Armenpfleger), die WllJhl der Ortsschulräte. - Sie haben Aeußerungen 
über angesuchte Gewerbekonzoessionen, Bet~iebsanlagen sowie über Status
ang·elegenhoeiten abzugeben, sie beschließen über Gesuche um widerru:fliche 
Aufstellungen von Objekt€n auf den Straßen, sie bezeichnen die in die 
U rliste der Ge€chworenen aufzunehmenden Personen und ähnliches. V gl. 
Vogler, a. a. O. S. 31. 

3) § 102. Für Teile größerer Bezirke gibt es sogar noch besondere 
Bezi.rksaufsichtsrät€, ebendort (Zifi. 5). 
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Bezirksämter und Bezirksvmsteher nicht in eine mganische Be
ziehung gebracht worden, damit dadurch die Einheitlichkeit gewähr
leistet werde? Es sind so doch Fälle denkbar, daß in ihrem bEr 
schränkten Geschäftskreis das eigentliche lokale von dem Vertrauen 
des Bezirks getragene Verw.altungsorgan Anordnungen trifft, die 
nachher durch Anordnungen des Magistrats, nämlich auf dem Wege 
über das magistratische Bezirksamt, durchkreuzt werden. Man kann 
hiergegen nicht einwenden, daß durch eine anderweitige Regelung 
die Einheitlichkeit der Gesamtverwaltung leiden könnte. Denn 
die allgemeinen Interessen sind einmalI durch die Stellung 
des Bezirksvorstehers als Exekutivorgan der Gesamtheit 1) und, 
wenn er Beschlüsse der Bezirksversammlung .ausführt, durch die 
Befugnis des Bürgermeisters zur Sistierung solcher Beschlüsse und 
die Auflösung durch den Gemeinderat oder Statthalter geschützt. 2) 
In jenen Angelegenheiten, welche in den Wirkungskreis der Be
zirksvertretungen gehören, "hat allerdings", wir es im Text heißt, 
"das Bezirksamt die Anordnungen und Beschlüsse des Bezirks
vorstehers", bezw. der Bezirksvertretung, im Falle der Bezirks
vorsteher hierum ersucht, auszuführen". Aber dadurch ist ein 
Nebeneinanderherregieren beider Organe keineswegs ausge
schlossen. 

Abgesehen von der mangelnden Einheitlichkeit in ·der Ver
waItung der Bezüksangelegenheiten und einer organischen Ver
bindung der dort wirkenden Organe miteinander, fehlt es sehr an 
einer Verbindung mit den Organen der Zentrale. So ist im § 42 
ausdrücklich untersagt worden, daß die Bezirksräte gleichzeitig 
dem Gemeinderate angehören dürfen. Es fehlt folglich sowohl im 
Gemeinderat wie im Stadtrat an einer wirksamen Vertretung von 
Interessen der einzelnen Bez.irke. Dafür kann die Bestimmung, daß 
Gie Bezirksvorsteher jederzeit den Sitzungen des Gemeinderates 
mit beratender Stimme anwohnen können keinen Ersatz bieten. 

Man geht vielleicht nicht fehl, wenn man die Gründe für diese 
mangelhafte Regelung in der U eberspannung einer zu formalistisch 
gedachten Anwendung des demokratischen Prinzips sucht. Es 
würde in das demokratische System nicht passen, Mitglieder lokaler 
Vertretungen, die nicht auf denselben Grundwahlen wie zum Ge
meinderat beruhen, zu Sitzungen desselben oder der von ihm wieder
gewählten Organe heranzuziehen. Und auch das Nebeneinander 
von magistratischen Aemtern und Bezirksvmstehern ist vielleicht 
aus derselben Wurzel abzuleiten. In das System passen die 

1) § 91. 
') §§ 94. 96. 

Ci 1 um, Organisation. 4 
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magistratischen Bezirksämter. Sie lassen sich unter dem die ganz~ 
Organisation der Verwaltung der Stadt beherrschenden Prinzip be
trachten. Die Bezirksvertretungen sind dagegen mehr ein sekundär 
hinzutretendes, die Gesamtverwaltung nicht beeinflussendes, auf 
ihre Bildung nicht einwirkendes Organ. In der Praxis wird dies 
sicher als ein Mangel empfunden werden müssen. Schon die Büro
kratisierung, die unter der reineren Anwendung des demokratischen 
Prinzips sich herausgebildet hat, wird man als ein die Beziehungen 
der Verwaltung zu den lebendigen Kräften der Gemeinde hemmen
des Element bezeichnen müssen. Noch mehr leiden durch die zu 
sehr v'Ün dem Zentralorgan abgeleitete Dezentrali,sation die in einer 
Riesenstadt noch viel wichtigeren Beziehungen zu den politisch 
regsamen Kreisen ihrer einzelnen Teile. So wir-d man auch bei aller 
Anerkennung des in der Verfassung von Wien durchgeführten 
Gedankens, die Zentralisation mit der Dezentr,alisation zu versöhnen, 
d'Üch noch Wünsche, und zwar in der Richtung nach einer Um
gestaltung des Verhältnisses v'Ün Zentrale und dezentralisierten 
Organen haben müssen. 

Der Gesetzentwurf über die Bildung 
einer Stadt GroJ3 ... Berlin. 

Bev'Ür wir nunmehr zu einer Be-tr.achtung der Org1anisation 
V'Üll Groß-Berlin, wie es sich nach dem neuesten Entwurf der 
Staatsregierung d,arstellt,übergehen, werfen wir noch schnell einen 
Blick zurück auf dde V,erfasSiuug der übrigen Riesienstädte der WeU. 
Wir haben ges'ehen, daß in 'piaris das ProMem der Org,anisation der 
Hiesenstadt nur von der Zentrale, noch dazu von eine-r mit der 
staatJrichen Ve-rwaUung identischen Zentrale aus, in Angriff 
genommen worden ist, daß in London dagegen eine Vie,wJ..eU lokaler 
Verbrunde die Einheit der Verwaltung bisher nur auf einzelnen 
Gebieten gesucht hat, ohne drubei zug:led:ch den Versuchzl\l machen, 
zu einer Ortsgemeinde zu verschmelzen. In New York und Wien 
besteht diese Einheit, und dde Unterschiede in der Verw8iltung 
beider beruhen mehr in dem größeren ,oder geringeren Maß von 
Freihei,t, das den dezentralisierten Teil('ln dieser Einheät etngeräumt 
worden ~st\ Wir ·glaUlben feststelJen zu können, d,aß hi·erbei in New 
York mehJ." von den Einzelgemeli.nden ausgegangen worden ist, 
während man in Wien den ganzen Aufbau mehr v,on der Zentrale 
her entwickelt hat. Wie steht. es nun aber mit Bedin? 

Es :ist bekannt, ·daß heUlte Groß-Berlin eine Vielheit von Stadt
gemeinden, Landgemednden und Gutsbezirken 1st, die, ,ahgesehen 
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von ell1lgen Vereinigungen, die die Erkenntnis gemeim!ame Auf
gaben zu baben, während des Krieges zustandegebracht hat, zum 
grüßen Teil durch das ZweClkverhandsgelsetz für Groß-Berlin vom 
19. Juli 1911 zu eJiner gemeinschaftlichen Verwaltung auf manchen 
Gehieten des Verkehrswesens, des Behauungs- und SiedLungswesells 
und der Erhaltung e~nes Wald gürtels zusammengeschlossen 
"orden 1), im übrigen aber in jeder Beziehung seH)ständige Ge
meinden geblieben sind.2) 

Werfen wir, bevor wir zu einer Erörterung der Organisation 
von Gl'oß-Berlin nach dem Entwurf der Sta,atsregierung übergehen, 
einen kurzen Blick auf die Verfassung dieses Zweckverbandes. 

Der Zwemverband Groß-Berlin. 
In dem bisherigen Zweckverhand sind die Gewalten folgender

mu 11en verteilt. Es gibt etine Ver,bandsvereammlung, die aus dem 
1. Bürgermeister der Stadt Berlin als Vorsitzenden und aus hundert 
Mitgliedern besteht. Diese werden auf die Verbandsgl>ieder, das 
sind nach dem Gesetz die Stadtkreise Berlan, Charlottenburg, 
Sehöneberg, Neukölln, Deutlsch-Wilmersdorf, Liehtenberg und 
Spllndau sowie die Landkmise Teltow und Niederbarnim und die 
Gemeinden dieser Kreise, St,eglitz, Groß-Liehterfelde, Friedenau, 
Köpenick, Boxhagen - Rummelsburg, Pankow, Weißensee und 
Reinickendorf nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl verteilt. 3) 
Die Vertreter dieser Gemeinden werden auf 6 Jahre durch die 
Gemeindevertretungen, in StMten unter Zutritt des Magi8ltmts, in 
den Landkreisen durch die Kreistage gewählt.·!) Der Verhandsver
I'ammlung liegt wie Beschlußfassung über die meisten grundsät.z
lichen Angelegenheiten, vor allem über den Haushaltsplan und die 
Aufbringung und Verteilung der Kosten der VerhandsverwaHung, 

1) "Regelung des Verhältnisses zu öffentlichen, auf Schienen be
triebenen Transportanstalten mit Ausnahme der Staatseisenbahnen ; Be
teiligung an der li"eststellung der Fluchtlinien- und Behauungspläne für das 
Verbandsgebiet und Mitwirkung an l1em Erlasse von Baupolizeiver
ordnungen : Erwerbung und Erhaltung größerer, von der Bebauung frei zu 
haltender Flächen (Wälder, Parks. vVie,sen, Seen, Schmuck-, Spiel-, Sport
plätze usw." § 1 des Zweckverbrmdsges,etzes für Groß-Berlin vom 19. Juli 
1!)1l (G.-S. S. 123). 

') lUer wäre noch der Lastenausgleich d,er Provinz Brandenburg zu 
e.rwähnen, c1mch den jährlich 4 Millionen Mark zur Verteilung an le,istungs
oSchwaühe Gemeinden, auf Kosten reiüher Gemeinden, gelangen. 

8) § 15 in Verbindung mit § 1. 

4) § 16 
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die durch Uml1ag,en der einz·elnen Ve1'<bandsmit,gliieder gedeckt 
werden sollen, ob. l ) 

Neben ihr besteht feme,r ein Ver.handsausschuß und edn Ver
bandsdirektor. Der VerbandsaulSschuß besteht aus dem ersten 
Bürgermeister der Strudt Berlin wieder ,als Vorsitzenden, einem von 
diesem zu be·ze,ichnenden Miagistr;a,tismitgliede dieser Stadt, den 
ersten Bür.ge,rmeistern der sechs nach Einwohnerz:ahl nächstgrößten 
Ge:meindendes Verbandsgehiets, den Vorsitzenden der Kreisaus
schüsse der zum Verbande gehörigen Kreli'se' und acht von der Ver
bandsv,ersamml'llngau8 dem im §§ 16 Abs. 2 bezeichneten Personen
kreise zu wählenden Mitgliedern, das sind .alle Angehörigen der 
beteiLigten Gemeinden und Landkreds'e, weIche die Wähliharkeit für 
den Gemeindevürst.and oder die Gemeindeve,rtretung beziehungs
weise den Kreistag be,sJtzen. 2) Außerdem i,st der Verhandsdir,ektor 
von. Amts wegen Mit,glied des Verhandsll!usschusses. Der Verhands
a.usschuß hat weitgehende Befugn'isse. Er hat .abgesehen davon, 
daß ihm dii,e Vürberreitrung und Ausführung der Be,schlüsse der Ver
bandsversamml'11ng und die Ueberwt3,chung der Geschäftsführung 
des Verbandsdirektors obliegt, die Präsumptipn de,r Beschlußf,assung 
in aUen nicht der VeI1bam,dsvcersamDJIliIlIlig vorbehaltenen Angelegen
heoiten 3), ohne daß er in dies.e-r Hinsicht ·eJner Zustimmung der Ver
bandsversammlungbedarf. Er hat folglich e,ine wesentlich stärkere 
Stellung wie sie der Vorstand eines Vereins hat, dem er sünst in 
vieler Bez~ehung, vür allem darinähnliich ist, daß er kein Mit
wirkungs,recht hinsichtlich der Beschl'llßfassung üher den Haus
haltsplan hat. 

Der Verbandsddrektür wird von der Verhandsversammlung 
auf mindestens 'Beehs his höchstens zwöllf Jahre gewählt und bedarf 
der Bestätigung. 4) Dem Verbandsdireik100r können noch andere ohere 
Beamte zugeordnet werden. Er führt die laufenden Geschäfte des 
Verhandes, bereitet die Beschlüsse ,des VeIibandsauSischll8ses vor 
un.d trägt für ihre Ausführung Sorge. Er vertritt f·erner den Ver
hand n.ach außen.") 

Die stärkste Stellung hat aber nicht der Verbandsddrektor, 
sondern der ers,te Bürgermeister von Berlin, da er den Vorsitz im 
Verbandsausschuß und in der Verbandsvers'ammlung hat, vor aUem 
als Vertreter der größten Stadtgeme,inde, die im Ausschuß un,d in 

1) § 19. 
') § 26. 
3) § 29, 
I) § 33, § 34. 
5) § 34. 
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der Versamm,l'llng zugle,ich durch die re1ativgrößte Anz,ahl von 
Stimmen vertr'eten ist. 

Die neue Stadt Groß-Berlin. 
Nun soll an die SteHe de,s, Zwe'ckverhandese~ne eiinz.ig·e Orts

gemelinde treten, eine StllJdt Groß-Berlin. Die Staa,tsre,gierung 
helahsiichtigt :tolglich, nachdem man mit dem Zweckverbandsgeseh>; 
zunächst in der Richtung, die man in Englandeingesehlagen hat, 
eine Strecke weit gegang,en ist, den glelichen W,eg zu heschr,eiten, 
den von den übrigen St.aaten :bisher New y,ork und Wien gegangen 
sind. Man sieht offenhar in der Verwlirkl,ichung des Zweckver
bandsgedankens nur ein Uehergangsst,aiHumzur E,inheitsgerrneinde 
und wHl keinen Uebergang schaffen, s·ondern gleich den Zustand 
vorwegnehmen, zu dem man die Dinge treiben sieht. I] Der P~an ist 
kühn, aber wir sahen schon, daß seIhst in dem konserv·ativen Eng
Iand das System von Zweckverbänden nur überzul,eiten sche[ut zu 
einereinhelitlichen Verwa1tu!I1g von Groß-J...ondon. 

W:i.e i,st nun, fr.ag·en wJr uns, die Organisation di'eser e1inheit
liichen Ortsgemeinde gedacht? Um dus gleich vorweg.zunehmen, di6 
Abs'icht ist offenbar die, einen Ausgl<eich zw.i.schen zentr,a.Ier Ver
w,altung des g'esmnten erinheHHchen 8tadtikörpers und dezentrali
sierter Verwaltung Isedner einzelnen T,e:i1e herbeizuführen. Durch 
welche Bestimmungen und mit welchem Erfolge, das woir.d noch zu 
untersuchen sein. 

Was die Zentmlreg,ie,rung, wenn wir die Ve,rwaltung de,r allen 
Bürgern von Groß-Berl'in geme,ins,amen AngelegenheHen 'so nennen 
dürf'en, a.nhe.I:angt, so ist hier zunächst ein Fr,ag,ezeichen zu setzen. 
Im Prinzip und in den Einzelheiten wlird ,die LÖisung dieser Frage 
wohl davon ,abhängen, wie di'e VerwlaLtungsrecform hJinsichtlich der 
Orglanisart.ion de,r Städte üherhaupt 3:11ssiieht, oh der bisherige Dua
lismus zwischen Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, ihre 
gleichgewichtige, auf UebereJnstimmung ,hingewiesene SteUung im 
Rahmen des Ganzen beibehalten werden, oder ob ein Organ mit 
mehr ausführender Kompetenz. eQnem and,eren mit beschließ,endel' 
unterworfen .sein .soll, w,i·e in Oe.st,erreich, oder das Bestreben dahin 
geht, einem st,arken ExekutiV'org.an mit möglichst sachlich dezentra
lisierten Armen die Verwal:tunganzuvertrauen, wie e,s in England 
und wie wir gesehen haben neuerd,ings auch in den Vereinigten 

1) Die Frage, ob in concreto die Ee,seitigung des bisherigen Zu
standes und dIe Schaffung einer Einheitsgemeinde zu befürwort,en ist, hat 
hi,er, wo die Frage der Or.g.anisation d,er Riesenstadt allein zur BelUr
teilung steht, als ,eine rein politische und wirtschaft.sipolitisohe auszu
scheiden. \1an könnte vieles für und wider anführen. 
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Staaten geschieht. Einstweilen wird in dem Entwurl noch dem bis
herigen Zustand Rechnung getragen. Sü sind, nach dem Vorbild 
der noch geHenden Städteordnung, für das ges,amte Gelbiet Grüß
Berlins zwei Zentr-a}.org,ane gedacht, die Stadtverordne'tenversamm
lung, ,dJi,e aus 225 Mitgliedern bestehen soH, d1e ,auf 4 Jahre gewiLhlt 
werden und der Magistrat, der aus 30 auf 4 Jahre gewählten Mit
gliedern bestehen soI1, vün denen mcindestens ein Drittel unbe,soLdet 
sein müssen. Der Oberbürge:rme[ster und der Bürgermeister tre,teu 
wie hisher hinter dem Gesamtmagistrat zurück.1) Ferner wird mit 
dem Fürtbestehen der für die Verwaltung sü wdchtigen Deputabiünen 
und Kommissionen gerechnet.2) 3) Diesen Organen liegt nach Maß
gabe d,er geHenden Bestimmung,en der östlichen StiLdteordnung die 
Verwaltung der ganzen Stadt üb. 

Um aber nicht den ganzen Riesenkümplex nur vün der Zentrale 
aus zu verwalten, ist versucht würden, und zwar auf die· ver
schJiedenSite We,ise, die einzelnen Teile des Gesamtkörp,ers zur 
Lösung der ihnen besünders naheliegenden Aufgaben mH heran
zuz,i ehen. 4) Zu diesem Zweck wird die g,anze Starutgeme1inde Groß
Berlin in vel'schieden große Bezirke eingeteilt, die g1eichzeoitig als 
'Vahlkreise für die Wahlen rur Sbadtverordnetenversammlung 
gelten. Für jeden dieBe,r Bezirke wird eine Bezirksversammlung 
gehildet, diie einmal aoo den Stadtverol'runeten besteht, die von dem 
Bezirk in die Stadtverordnetenversammlung für die laufende W,ahl
periode entsende,t werden, und ,außerdem aus der dreifaehen Anzahl 
stimmfähige,r Bürger, die vün der wahliberecht~gten Bevölkerung 
cl·es beteii.lligten Wahlkreises auf Grund des für die Stadtv·ermaneten
w.ahlen vorgeschri,ehenen Wahlrechts für die gl'eiche W,ahlperiode 
gewählt werden, sO'g·enarunte Bezirksverordnete.G) Außerdem wird 
für jeden Be.zirk ein Bez.irksamt 6) besteHt, da.s ,aus sieben in der 
Regel 'besoldeten Mitgliedern best.eht, vün denen zwei durch den 
Magistrat und fünf durch die beteil~gten Bezirksämter gewähl,t 
werden. Den V.orsitzenden und serinen SteHvertreter ernennt der 
M,ag'istrat ans den v.on ihm gewählten Mitgliedern. Der Vürsitzende 

1) §§ 7 bis 11 d. Entw. 
2) § 12 des Entwurls. 

3) Hierbei ist vorgesehen, durch Ortsstatut ihnen die Befugnis zur 
Vertretung der Stadtgemeinde nach außen hin zu übertrag,en, wodurch 
einem alten Bedürfnis ahgeholfen werden würde. 

4) V gl. Begründung des Entwurfs zu §§. 13 ibis '2f7. 
G) §§ 14ft. 
6) Nach Analogie dex Verwaltungs deputationen der Zentrale sind 

auch Bezirksdeputationen vorgesehen. § 25. 
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des Be~irksamts führt die Amtsbezeichnung Bürgermeister, die 
Mitglieder Sttlidtrat. 1) 

Was ihre Zuständiigkeit anbetrifft, so ist von ihnen ge-s'agt 2), 

d>aß sie die Bezirksverw:altu.D.I~s,behörden sind, und zwar au.sführende 
-Organe deoS Magi,st.rats,dii-e nach den vom Magistrat -aufgestellten 
Grundsätzen die Gas·chäfte zu führen haben, die der Magistrat 
ihnen zuweist. Es soll ihnen insbesondere "die Verwa.ltung der
jenigen städtischen EinrlicbJtungen und Anstalten ihre-s Verwaltungs
bezirks übl'iegen, die vürwieg.end des,sen Interessen zu dienen be
stimmt Slind. Auch süll ihnen die Ernennung derjenJigen mittl~ren 
und unteren Beamien vorbehalten werden, die in erster Linie zur 
Verwaltung der Angelegenheiten des Verwa;lltungsbe,zirks bestimmt 
sind." Den Bezirksämtern kann ferner durch Ortsstatut die Befugnis, 
die Stadtgemeinde nach außenhin zu vertreten übertragen werden. 3) 

Demgegenüber liegt der Bezirksversammlung "die Aufsicht 
über die Verwaltung derien~gen städtischen Eindchtungen und 
Ansta:lten ihres VerwaHungsbezirks ob, die vorwiegend den Inter
·essen des Verwaltungsbe-zil'lks zu dienen bestimmt s~nd. Sie stellt 
alljährlich als Unterlage für den städtischen Haushalt eine Ueber
sicht übe-r -den Be,darf diiaser Ans,taLten und Einrichtung-en zu
sammen und reicht diese vorsch1agswcise durch Vermittlung des 
Rezirksamts an den Magistrat weiter." 4) 

Dte Aufgaben von Bezirksämtern und Bezirksvertretungeh 
sind absdchtliich nicht fest umris-sen, um der Entwlicldung in 'dieser 
Hinsicht möglichst freie Hand zu lassen, wie überhaupt in 
vielen Punkten der Gesetzentwurf den Oharakter eines Rahmen
gesetzes hat. 5) Trotzdem läßt sich bereits aus den .aufge
.zählten Befugnissen erkennen, daß den Bezirken und ihren 
Vertretungen ein nicht unbeträchtliches Maß von Selbständig
keit gelassen worden ist, jedenfalls nicht weniger als es 
in den hier zum Vergleich heranzuziehenden Verfassungen von 
New York und Wien geschehen i,st. Um die IIlIteressen der Ges.aJnt
hedt durch die Zentrale zu w:ahren, MeiM nun aHerdings der Zentrale 
"die Verhinderung der Ausführung v()n Beschlüssen" der Bezirks
organe v()rbehalten6), und zw.ar wird diese Befugnis vom Mag~strat 
ausgeübt, ~e.gendessen Beschluß in diesem FaUe der Bezirksver
.sammlrung die Besohwerde an die St.adtverordnetenvel'sammlung 

11 §§ 22 ff. 
2) § 24. 
81 § 24. 
') § 21. 
5) Vgl. die Begründung des Entwur:l's zu §§ 21 und 24. 
6) § 26. 
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offen bleibt, we,lche dann endg,ült1g enrs,cheidet. Es ist die,s eine 
Rege1ung, die weder die Verfassung von Wien noch von New York, 
1e'tztere wenigsteIlJS rn'Cht in diesem UmFange kennt. In Wien Ueg,t 
es wohl daI'lan, daß der ZeIlitr,aIe durch die, neben den Bezirksver
tretungen stehend'en maglistratliichen Bezil'ksämter berei.ts de'r maß
gebeooe Einfluß auf die Verwaltung .decr Bezirke gesichert ist. In 
New York Uegendie VerhäHni,sse insofe,rna,nders,aLs dort die 
Gesamtst.a,dt mehr von unten, von den Boroughs her, organisiert ist 
tmd infoLgedessen die &ekntiv!behörden dieser nicht wie in dem 
vorIiegeIliden Entwurf grundsätz.liich ,aLs ausführende Or'glane des 
zentralen Exekutivorgans bezeichnet sind. I) Do,rt besteM indessen 
das Recht des Mayor, Beschlüsse der Bezirksorgane in solchen 
Angelegenheiten, die .allgemeinen Charakter hahen, für ungültig zu 
erklären. 

Was die Verteili11llig der Gewallten unter den Bezir:IDso~anen 
selbst und ,die Regelung !ihrer GesohäftsoI"dnung anbetrifft, so ist 
dies'e nach dem Mruster d,e,r Zentrale, be,zw. der· Ver:fa,ssun,g der öst
lichen Städteordnung vo:ng'enommen worden. Das Bezirksamt troitt 
in dies,er Hinsicht an die Stetle des M8!'gIistrats, dlie BezirksveT'
sammlung 'Ml die der StrudtveroI'ldneteniVe,rs,ammlung, ,Be,z.irksdepu
tationen an Stelle der Verw,altlmgsdepu;tationen.21 Nur in einem 
Punkte könnte ein Zweifel entBtehen. "Die Ausführung der Be
scMüsse der Beztirksverlslamm1ungerfo,1g,t durch das be,teiligte 
Bezirksamt."3) Ob es in dtiesem Frulle. ei,nes übereins.timmenden 
Beschlusses heider Körperachaftenbedarf, wie es für Magli..strat und 
Stadtverordnetenrvers,ammlung in decr ös,tIichen StiLdteordnillng vor
geschrieben ist, ist nicht 'gesa.~. 

Die mit den Wablkretisen identischen Bezirke biLden nicht .die 
unte'rste Eint,eilung des gas1amten Vorw,al1tu1l@sgebdetes der Stadt
gemeinde Gl'oß-Berl:in. Die,se wird 'arußerdem noch in Odsbezdrke 
eingoteHt, .an deren Spitze ein Ortsbezirksvo,rsteher und sein Stell
vertreter s,tehen sonen, dJi,e von der be,t<eiUgten Be'zirksve,rg,ammlung 
aus den stimmfähd,gen Bürgern de's Verwaltungsbezirks ,auf sechs 
Ja;hre gewählt und von dem Bezirksamt bestätigt werden. Diese 
Ortsbezhksvor.stehe,r unterliegen de,r Aufsicht des BezirIDSiaimts und 
sind "verpflichtet, seinen Anordnungen Folge zu leisten,e,s nament-

1) S. § 24 Satz 1. 

21 §§ 21 bis 25, 15 bis 20; hier ist auch die Bestimmung zu erwä1men, 
daß das beteiligte Bezirksl1mt zu aUen Sitzungen der Be,zirksversammlung 
einzuladen i.st und daß &eine Vertreter dort jederzeit gehört werden müss.eu, 
vgI. § 16. 

5) § 21. 
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lieh in den örtlichen Geschäften des Ortsbezirks zu unterstützen" .11 
F.IS findet hier folgJ,ioh eine Uebertr'81gung der für das Verhältnis 
von Bezirksämtern und M8Igistrat gülüg,en Rechtsgedt8lnkens auf die 
Organe noch k1leinerer VerwaUllDgseiIliheHen statt. Auch eine Art 
von Gemeiindevertrettmg ist in ddesen Bezirken vorgesehen. Es 
können nämlich den Orts,oozirksvorstehern Beiräte aus den stimm
ßhjgen Bürgern des Ortsbezirks beigegeben werden, deren Zu
sammensetzung und Befugnisse durch besonderes Ortsst.atut eine 
nähere Regelung erfahren kann. 

Diese g,anzen vorher geschiilderten Bestimmungen, dJie die 
dezentraNsierte Verwaltung der Bezirke der großen einheitlichen 
Ortsgemeinde bet.reffen, erhalten ihren besonderen Wert durch 
den in dem Entwurf lIDternommenen Versuch, sie in eine nähere 
organische Bezieoong zu der ZentraI.regierung der Stadt. zu bringen. 
Wir haben gesehen, daß in dem Fehlen solcher Bestimmungen einer 
der wesentlichsten Mängel der Gemeindeverfassung von Wien zu 
erblicken ist. Anderseits ist indem Ausbau des Gedankens, die 
notwendige Versöhnung von dezentral!is.ierter und zentJ'ialer Ver
waltung duroh eine organische Ver,bindung von Org,anen von Teilen 
der Stladt und d,er GeE'amtstadt mögliohst durch SHz in den Körper
schaften beider her;bei.zufÜJhren, der besondere Wert des New Yorker 
Systems ZI1l erbldcken. In dem Entwurf der Staatsregierung, in dem 
sonst, was den Aufbau der Bezdl'ksorg,aniSiaimoo anbeLangt, manche 
Aehnlichkeit mit dem Wiener System zu finden, der aber mehr 
als eine glückliche Weiterführung des S t ein, sehen Gedankens, in 
der Städteoronung auch örtLich zu dezentralisieren (SezirksvQr
steher), an,zu;sehen is,t, ,ha,f man in diesem Punkte den dem New 
Y orker System zu Grunde liegenden Gedanken aus,geführt. Um 
das W,i,ehtigste vorw.egzunehmen, dien Bezirksvers.ammlll\l:ngen 
gehören, wie ,bereits erwähnt worden ist, auch die StadtV1erordneten 
an, die von dem beteiligten W'ahlkreis inlu,e Stadtvero,rdnetenver
sammlung ent.sendet werden, und zw,ar rücken, da die W,ahlen der 
Stl:lJdtveroroneten und der Bezirk,sveroroneten in demselben Wahl
g,ange und auf derselben Liste erfo~gen, dJie an e,r81er Stene ge
wählten Kandidaten als St,8Idtverordnet.e in die Starutveroroneten
versammlung ein, während die nächsten Be'zirksverordnete werden, 
lIO daß bei einem Ausscheliden VQn Stladtverordn,e'ten während der
f,elben Wahlperiode die nächsten Beziriksverordneten in ihre SteHe 
aufrücken. 2) Es ist dies unseres Eraehtens eine besQuders glüok
liehe Lösung, durch die erre-icht wird, daß nur in der Vertretung der 

1) § 27. 
2) I 14. 
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Bezirke <besonders geschulte PerS<Onen in die Vertretung der Zen
tr.aleaufl'ücken können.1J 

Eine we:Uere Verbindung der Bezil'ksversammlung mit der 
Zentrale< entsteht dadurch, daß die Bezirksämter die Vermittlung 
zwischen den Bezirksversammlungen und -Deputationen und den 
städtischen K.örperschaf,ten übernehmen soHen. ~I Femer müssen in 
Sitzungen der Bezirksver,s<ammlrung ,auß·er den Vertretern des 
Bezirksamtsauch Vertreter des Magistrats jederzeit gehört werden.;)l 
Wir kommen damit zudem Verhältnis von Magistrat und Bezirks
ämtern. Auch zwischen diesen ist eine organische Verbindung ver
sucht worden. Zwei von den sieben lIfitgliedern der Bezirksämter 
werden durch den Magistrat gewählt, während die fünf übrigen 
durch die heteHig,te Bez,irksvers,ammlung gewäihlt werden, der V 01'

sitzende und s<ein SteLLvertreter werden vom Magistrat aus den von 
ihm gewählten MHgNedern erillJannt. MH dieser Regelung ist, w,ie 
die Begründung des Entwurfs zn § 22 sag,t, "im Interesse eines 
gedeihlichen Zusammenarheitens heider Körperschaften dem 
Ma,gistrat eine g<ewisse< E'influßna;hmeauf die Wah! der Mitglieder 
eingeräumt" worden. Uns scheint, dieses Ziel hätte auch noch mit 
anderen Mitteln erreicht werden können, näm1ieh in ähnHcher 
Weise, wie dies hei der Verfassung von New York gesehehen ist, 
durch Wahl sämtlJcher Mitgl:i'eder der Bez!irk<sämter einschließlich 
des Vorsitzenden durch die BezirksversaIDmlung. Dafür müßte dann 
,allerdings Sorge getragen sein, daß die Vorsitzenden der Bezirks
ämter - man könnte ja daran denken, um die Zahl der Magistrats
mitglieder auf diese Weise nicht zu vergrößern, mehrere Bezirke zu 
di.esem Z,wecke zThsammenzuf,assen - in den Magistrat durch die 
BezirksversaIDmlung gooohickt würden. Dann wäre die letzte 
Lücke in einem organischen Aufhau <1er Gesamtstadt geschlossen. 

Wir fassen zusammen. An zwei Punkten scheint uns die V 0.1'

f'3!ss,ung von Groß-BerUn, wie sie der EntWillrf enthält, noch einer 
Abänderung hedürftig, um einen harmonischen Ausgleich zentraler 
und dezentralisierter Verw,altung, wie ihn drre V,erfassung einer 
solchen Riesenstadt. notwendirg macht, herhei'zuführen. Es< ist einmal 

1) Im § 29 ist für den Fall Vo<rsorge ~etroffen, daß nur gooi.gnete 
Ersatzmänner nachrücken kiönnen. Ehrenamtlich tätige Bürger können 
durch Gemeinde>beschIuß vor Ablauf ihrer W,ahlzeit von ihren Aemtern ent
bunden werden. 

Eine ähnliche Verbinqung von Bezkk& und Stadtverordneten ba· 
steht bezüglich des Boards of Aldermen und den Boards der Distrikte der 
New Yorker Verfassung, an die hier erinnert werden solL 

2) §§ 24, 25. 

sJ § 16. 



--- 59 --

der zuletzt erwähnte Punk! der direkten Vertretung der Bezirks
exekutive in der Zentralexekutive und ,es ist zum ande,ren eine Ab
schwächung des an sich richtigen Prinzips, daß die Zentral ver
waHung, um die Einheitldchkeit zu sichern, die Ausführung von 
Beschlüsisen der Bezirksversammlungen, Bezirksämter usw. muß 
verhindern können, und ZW:lf in der Weise, daß sich dieser Verhinde
rungshefugnis nur auf Beschlüsse allgemeiner Art beziehen darf. 
Der Entwurf liegt der Landesversammlung vor. Sie wird sich ver
mutlich zuerst mit der Frage bebssen, üb überhaupt der kühne 
Plan der Sta.atsregierung, die bisher bestehenden einzeLnen Ge
meinden Groß-Berlins zu einer einzigen Ortsgemeinde zusammen
zufassen, in die Wirklichkeit umge.setzt werden sol'1. Entschließt 
sie sich d,a.zu, d,ann wird sie auch der Fra,ge des Ausgleichs von 
zentraler und dezentml,isierter VerwaHung nähertreten und dabei 
prüfen müssen, ob in dieser Hinsicht nicht über den Entwurf der 
Staatsregierung zu Gunsten eines regen kommunalen Lebens auch 
der dezentralisierten Teile hinausgegangen werden muß. 
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